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1

Vorbemerkung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Es bedarf fur die Prifung der Umweltvertraglichkeit des Plans Net Zero Valley Lausitz
(NZVL) mit elf Industrie- und Gewerbeflachen (nachfolgend als Fokusflachen bezeichnet)
einer hinreichend sicheren Einschatzung, ob der Umsetzung des geplanten Vorhabens von
vornherein unuberwindliche Hindernisse bei Erflllung der Anforderungen des Bundesna-
turschutzgesetzes (§ 34 BNatSchG) und des Naturschutzgesetzes des Freistaates Sach-
sen (§ 23 SachsNatSchG) und des Landes Brandenburg (§§ 26a ff.) entgegenstehen.

Solche Zulassungshindernisse konnen sich flr das geplante Vorhaben vor allem bei erheb-
lichen Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten ergeben und wenn auf der anschlie-
Renden Zulassungsebene aus Sicht des Gebietsschutzes andere Alternativen — jedenfalls
Uber eine Abweichungsentscheidung nach § 34 Abs. 3 BNatSchG — durchsetzen lassen
wulrden.

Die vorliegenden Natura 2000-Erheblichkeitseinschatzungen haben daher die Aufgabe zu
prufen, ob eine Umsetzung der Zielsetzung des NZVL auf den Fokusflachen und der Mal3-
nahmen des NZVL zum Aufbau eines ,Net Zero Valley Lausitz* verwirklicht werden kénnen,
ohne die Natura 2000-Gebiete in ihren fir die Erhaltungsziele maRRgeblichen Bestandteilen
erheblich zu beeintrachtigen. Das Netz Natura 2000 umfasst hierbei sowohl FFH-Gebiete
nach der FFH-Richtlinie 92/43/EWG als auch Vogelschutzgebiete (special protection areas
— SPA nach Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG (VRL)). FFH-Gebiete dienen dem Schutz
von Lebensraumtypen (LRT) und ihrer charakteristischen Arten bzw. von im Gebiet vor-
kommenden Arten des Anhangs Il der FFH-RL. EU-Vogelschutzgebiete dienen dem Schutz
von Vogelarten gemaf Anhang | oder Art. 4 Abs. 2 der VRL.

1.2 Methodische Grundlagen und PriifmafRstab

Der generelle Ablauf der Natura 2000-Erheblichkeitseinschatzung ist in der folgenden Ab-
bildung 1 dargestellt. Die Ergebnisse der Erheblichkeitseinschatzung werden in den Prif-
bdgen in Kapitel 3 zusammengefasst.
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Ermittlung prifrelevante FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete

~ -

Natura 2000-Erheblichkeitseinschdtzung (Schritt 1)

Prifung, ob offensichtlich ausgeschlossen werden kann, dass das Vorhaben mit seinen Varianten zu
erheblichen Beeintrachtigungen des Gebietes und seiner malRgeblichen Bestandteile fiir die Erhaltungsziele

v Ja v Nein

keine weitere Betrachtung erforderlich Natura 2000-Erheblichkeitseinschatzung (Schritt 2)

Ja |Prafung, ob MaBnahmen zur Schadensbegrenzung
maoglich sind, mitdenen erhebliche
Beeintrachtigungen sicher ausgeschlossen werden
koénnen.

keine weitere Betrachtung erforderlich,
Einschrankung der Planungsfreiheitim <
nachfolgenden PFV (z.B. durch Ausschluss von
Varianten) Nein

v

Prifung moglicher Alternativen fir die Umsetzung
Ja [des Vorhabens, bei der erhebliche
Beeintrachtigungen sicher ausgeschlossen werden
kénnen

Prifung der Alternative in der RVP,
Einschrankung der Planungsfreiheitim
nachfolgenden PFV il Nein

A

Einschatzung ob Voraussetzung fiir eine Ausnahme
gemal § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG vorliegen

Abbildung 1: Ablauf der Natura 2000-Priifungen

Der Schutzzweck entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen und den Gebietsbegren-
zungen der Natura 2000-Gebiete ist im Freistaat Sachsen in der Grundschutzverordnung
(nachfolgend ErhZV) des jeweiligen Natura 2000-Gebietes, zusammengefasst in zwei
Sammelverordnungen (SPA und FFH vom 26.11.2012), festgelegt. In Brandenburg werden
die Erhaltungsziele in den Erhaltungszielverordnungen (ErhZV) nach § 14 Abs. 3 des
BbgNatSchG festgelegt. Die Grundschutzverordnungen und ErhZV liegen dementspre-
chend der jeweiligen Natura 2000-Erheblichkeitseinschatzung zugrunde. In diesen Verord-
nungen werden die flr das jeweilige Gebiet verbindlichen Erhaltungsziele benannt. Diese
sind Mafstab flr das Verschlechterungsverbot gemaf § 33 Abs. 1 BNatSchG und fiir die
Vertraglichkeitsprufung von Projekten gemaR § 34, 36 BNatSchG.

Mit Erlass der Verordnungen wurde festgelegt, welche Bestandteile fir den Erhaltungszu-
stand des Gebiets mal3geblich sind.

MaRgebliche Bestandteile der FFH-Grundschutzverordnungen sind in der Regel
e Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie sowie

e Arten und ihre Habitate nach Anhang Il der FFH-Richtlinie.
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Mafgebliche Bestandteile der SPA-Grundschutzverordnungen sind in der Regel

die in Art. 4 Abs. 2 oder Anhang | der Richtlinie 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie)
aufgefuhrten Vogelarten.

Ob ein Projekt ein Natura 2000-Gebiet in seinen fur die Erhaltungsziele malfigeblichen
Bestandteilen erheblich beeintrachtigen kann, ist anhand seiner Auswirkungen auf den
Erhaltungszustand der mafgeblichen Gebietsbestandteile zu beurteilen. Um erhebliche
Beeintrachtigungen nach § 34 Abs. 1 BNatSchG zu verneinen, muss ein gunstiger
Erhaltungszustand trotz Durchfuhrung des Vorhabens stabil bleiben, ein bestehender
schlechter Erhaltungszustand darf nicht weiter verschlechtert werden.

1.3 Datengrundlagen

Die Einschatzung der Erheblichkeit der Natura 2000-Gebiete erfolgt nach den folgenden
methodischen Grundlagen und Informationsquellen zur Ermittlung der Erheblichkeit von
Auswirkungen:

BfN (2023): Fachinformationssystem zur FFH-Vertraglichkeitsprufung (FFH-VP-
Info). www.ffh-vp-info.de) hinsichtlich der Auswirkungen von Vorhaben auf Arten
und Lebensraume

LAMBRECHT & TRAUTNER (2007): Fachinformationssystem und Fachkonvention
zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP zur Ermittlung von Er-
heblichkeiten

SSYSMANK et al (2018): ,Das europaische Schutzgebietssystem Natura 2000
Schriftenreihe fur Naturschutz und Landschaftspflege 53 (Ssymank et al. — Bundes-
amt fur Naturschutz 1998)

WULFERT et al. (2016): Grundlagen und Kriterien zur Bertcksichtigung charakte-
ristischer Arten der FFH-LRT in der FFH-Vertraglichkeitsprifung

GARNIEL & MIERWALD (2010): Arbeitshilfe ,Vogel und Stralenverkehr” hinsicht-
lich der Vorbelastung durch Stralen und von Vogelarten mit mittlerer bis hoher
Larmempfindlichkeit

GASSNER et al. (2010): Angaben zu Fluchtdistanzen, erganzend Bernotat et al.
(2021) Flade (1994) mit Angaben zu Fluchtdistanzen und Reichweiten von Vorha-
benwirkungen

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fur Landliche Entwicklung, Umwelt und
Landwirtschaft zur Anwendung der §§ 32 bis 36 des Bundesnaturschutzgesetzes in
Brandenburg vom 17. September 2019

Fur die Bestandserfassung und die Ermittlung des Schutzzweckes und der Empfindlichkeit
des Gebietes wurden die Verordnungen, die Standarddatenbdgen und soweit vorhanden
Managementplane und sonstige Datengrundlagen ausgewertet.
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1.4 Planinhalte und Wirkfaktoren

Mit dem NZVL werden Festlegungen zu Technologiefeldern, Fokusflachen und Maf3nah-
men zur Umsetzung getroffen. Die konkreten Umweltauswirkungen ergeben sich jedoch in
der Regel erst bei der weiteren Konkretisierung von Vorhaben innerhalb der Technologie-
felder auf den Fokusflachen oder weiterer Flachen im spateren Planungsverlauf. Demzu-
folge erfasst der Umweltbericht auch nur potenzielle Betroffenheiten von Natura 2000-Ge-
bieten durch eine dem Planungsstand angemessene Natura 2000-Abschatzung geman §§
36 S. 1 Nr. 2 und 34 Abs. 1 ff. BNatSchG. An der Zielrichtung des Plans und der jeweiligen
Planungsebene ausgerichtet, wird zunachst nur gepruift, ob Uberhaupt und wie sicher Na-
tura 2000-Gebiete, betroffen sein konnen. Ob tatsachlich erhebliche Beeintrachtigungen
eines oder mehrerer Natura 2000-Gebiete ausgeldst werden kénnen, bleibt hierbei auf-
grund des Malistabs und der noch nicht konkret bekannten Betroffenheit offen und den
nachsten Planungsebenen und dort erforderlich Prifung tUberlassen.

Gemal dem Fachinformationssystem des BfN /1/ zur FFH-Vertraglichkeitsprifung (FFH-
VP) sind die in der nachstehenden Tabelle aufgefliihrten Wirkfaktoren relevant. Alle
aufgeflihrten Wirkfaktoren und deren Relevanzeinstufung wurden gutachterlich geprtft und
ggf. projektspezifisch angepasst. Dabei wird die Relevanz des jeweiligen Wirkfaktors wie
folgt eingestuft:

e 0 (i.d.R.) nicht relevant
¢ 1 gegebenenfalls relevant

e 2 regelmalig relevant

Tabelle 1: Wirkfaktoren des Plans gem. /1/

Relevanz
Wirkfaktoren BfN zur

FFH-VP /1/

Rele-
vanz

1 Direkter Flachenentzug 2

2 Veranderung der Habitatstruktur / Nutzung

3 Veranderung abiotischer Standortfaktoren

3-2 Veranderung der morphologischen Verhaltnisse

3-3 Veranderung der hydrologischen / hydrodynamischen Verhaltnisse

3-4 Veranderung der hydrochemischen Verhaltnisse (Beschaffenheit)

3-5 Veranderung der Temperaturverhaltnisse

3-6 Veranderung anderer standort-, vor allem klimarelevanter Faktoren

4 Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust

5 Nichtstoffliche Einwirkungen (Larm, Licht, Bewegung, Erschitterung)

6 Stoffliche Einwirkungen (Luftschadstoffe, Nahrstoffeintrag)

7 Strahlung

8 Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen

OIOINININDINDINININININDININ
OQ|O|O|= (NN O|O|O|O|(N|O|O

9 Sonstiges
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Beeintrachtigungen durch folgende Wirkfaktoren konnen aufgrund ihrer geringen
Reichweite und der Lage der Fokusflachen und Wirkrdume der Vorhaben der
Technologiefelder oder aufgrund der fehlenden konkreten Vorgaben fir eine spatere
Umsetzung auf der Ebene der SUP zunachst ausgeschlossen werden:

Direkter Flachenentzug (Nr. 1) — Da die Fokusflachen sich nicht mit Natura 2000-Ge-
bieten Uberlagern sind Auswirkungen ausgeschlossen.

Veranderung der Habitatstruktur / Nutzung (Nr. 2) — Da die Fokusflachen sich nicht mit
Natura 2000-Gebieten Uberlagern sind auch keine Veranderung der Nutzung oder der
Habitatstruktur innerhalb des NATURA 2000-Gebietes durch direkte Eingriffe auf der
Ebene der SUP erkennbar.

Veranderung abiotischer Standortfaktoren (Nr. 3) — Mit der Ausweisung der Fokusfla-
chen und der vier Technologiefelder im NZVL ist mit Ausnahme von Grundungsarbeiten
kein Eingriff in den Untergrund vorgesehen. Dadurch entstehend Auswirkungen betref-
fen die Fokusflache und berthren daher keine Natura 2000-Gebiete. Ebenso sind mit
Ausnahme von bauzeitlichen Wasserhaltungen, welche nur temporar und mit geringerer
Reichweite auftreten, auch keine Grundwasser- oder Oberflachenwasserentnahmen
zwingend erforderlich. Bei Konkretisierung der Art der Ansiedlung und Erfordernis von
Wasserentnahmen ist eine weitere Prifung auf nachfolgenden Planungsebenen erfor-
derlich. Eine erhebliche Beeintrachtigung kann durch eine gezielte Wahl der Technolo-
gie auf den nachfolgenden Planungsstufen vermieden werden. Potenzielle Auswirkun-
gen auf die Temperaturverhaltnisse und lokale Klimaveranderungen sind zu betrachten.

Strahlung (Nr. 7) — Von méglichen Vorhaben der Technologiefelder geht keine Strah-
lung aus.

Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen (Nr. 8) — Eine gezielte Beeinflussung
von Arten und Organismen findet bei Umsetzung der Ziele des Plans nicht statt.

Sonstige (Nr. 9) — Es kommt nicht zu sonstigen Beeintrachtigungen der NATURA 2000-
Gebiete durch den Plan.

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete kdnnen somit durch folgende potenziell relevanten
Wirkfaktoren bei Umsetzung von Vorhaben der Technologiefelder auf den Fokusflachen
verursacht werden und sind zu untersuchen:

Veranderung abiotischer Standortfaktoren, hier Temperaturverhaltnisse und anderer
standort-, vor allem klimarelevanter Faktoren (Nr. 3) — Durch die Versiegelung bei Nut-
zung der Fokusflachen kénnen sind Anderungen der lokalen Klimaverhéltnisse nicht
ausgeschlossen. Potenzielle Beeintrachtigungen sind hier von der konkreten Flachen-
grolde der Versiegelung abhangig und beschranken sich i.d.R. auf den direkten Nahbe-
reich.

Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust (Nr. 4) — Durch die Errichtung von bau-
lichen Anlagen auf den Fokusflachen kann es potenziell zu neuen Barrierewirkungen
auf als Erhaltungsziele der FFH-Gebiete gelistete Arten kommen.

12.10.2025
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¢ Nichtstoffliche Einwirkungen (Nr. 5) — Durch den Betrieb von Anlagen auf den Fokusfla-
chen der vier Technologiefelder und den anlagenbezogenen Verkehr kann es durch
Larm, Licht, Bewegung und Erschutterung potenziell zu Beeintrachtigungen der Erhal-
tungszielarten der Natura 2000-Gebiete kommen. Diese Wirkungen betreffen den Nah-
bereich der Anlage und nehmen mit zunehmender Entfernung von der Fokusflache ab.
Fur die Anlagenarten der Technologiefelder in einer Entfernung von > 300 m kann auf
der Ebene der SUP davon ausgegangen werden, dass durch diese Wirkungen keine
erheblichen Beeintrachtigungen mehr verursacht werden kénnen.

o Stoffliche Einwirkungen (Nr. 6) — Stoffliche Emissionen von organischen Stoffen kdnnen
durch die Fertigungsprozesse durch den Umgang mit Lésemittel entstehen. Abgasemis-
sionen werden durch den anlagenbezogenen Verkehr verursacht. Stoffliche Emissionen
aus Verbrennungsprozessen fossiler Brennstoffe sind fur kleinere Warmeversorgungs-
/Energiebereitstellungsanlagen nicht grundsatzlich auszuschlieRen, jedoch zielt der
NZVL-Plan auf die Unterstlitzung der Transformation der Energieerzeugung, so dass
grolRere Anlagen mit Emissionspotenzial ausgeschlossen sind. Beeintrachtigungen
durch stoffliche Emissionen hangen von der konkreten Emissionshéhe und Art und Um-
fang der Emissionen ab. Auf der Ebene der SUP wird geprift, ob im Umkreis von 1 km
erhohte Empfindlichkeiten gegentber stofflichen Emissionen bestehen.

1.5 SchadensbegrenzungsmaRnahmen

.,Malnahmen zur Schadensbegrenzung“ begrenzen die nachteiligen Auswirkungen von
vorhabenbedingten Wirkprozessen auf Erhaltungsziele eines Schutzgebietes bzw. verhin-
dern ihr Auftreten. Sie dienen dazu, Beeintrachtigungen durch die zu erwartenden Projekt-
wirkungen auf ein Niveau unterhalb der Erheblichkeitsschwelle abzumindern. Bei der Pru-
fung der Erheblichkeit werden die MalRnahmen zur Schadensbegrenzung berucksichtigt.
Beispiele fur MalRnahmen zur Schadensbegrenzung ist die Festlegung von Bauausschluss-
zeiten.

Die Malinahmen zur Schadensbegrenzung werden jeweils in der Natura 2000-Erheblich-
keitsabschatzung in Kap. 3 den potenziellen Auswirkungen bei Nutzung der Fokusflachen
zugeordnet nachfolgend beschrieben.

Daruber hinaus sind weitere schutzgutibergreifende Vermeidungs- und Minderungsmalf}-
nahmen vorgesehen. Diese werden im Folgenden genannt. Eine konkrete Beschreibung
der MalRnahmen findet sich im Umweltbericht. Die aufgrund der Forderungen der Eingriffs-
regelung gem. § 19 Abs. 1 BNatSchG erforderlichen Malnhahmen zur Vermeidung und Mi-
nimierung von Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft kdnnen mit den MaRnahmen
zur Schadensbegrenzungsmafinahmen identisch sein. Aufgrund der Natura 2000-spezifi-
schen Fragestellung kénnen die Schadensbegrenzungsmaflinahmen jedoch auch Uber
diese MalRnahmen (M) hinausgehen.
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Schutzgutibergreifende Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen sind:

M1 Okologische Baubegleitung / Umweltbaubegleitung/ Bodenkundliche Baubegleitung

M2 Minimierung Flacheninanspruchnahme und -versiegelung

M3 Minderung der Emissionen (Schall, Luftschadstoffe sowie Licht) nach dem Stand
der Technik ggf. mit Beschrankung des Baubetriebes, der Fahrten auf den Tagzeit-
raum

M4 Schutz angrenzender Flachen durch Ausweisung von Bautabuzonen mit Pufferfunk-
tion/ Planung aufierhalb potenzieller Konfliktbereiche/Anpflanzung/Schaffung von
Pufferzonen (Larm- und Sichtschutz)

M5.1  Vermeidung von Bodeneingriffen in Bereichen eingetragener Kulturdenkmale. Falls
sie unvermeidlich sind, sind vorab archaologische Grabungen durch das Landesamt
fur Archaologie durchzufihren.

M5.1  Abstimmung mit Denkmalschutzbehdérde aufgrund Betroffenheit der Kulturland-
schaft der Bergbaufolge

M6  Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen

M6.1 Vorerkundung/ Kartierung als Grundlage der Malinahmenplanung

M6.2 Bauzeitenregelung: Vermeidung von Arbeiten / Baufeldfreimachung wahrend der
Nachtzeit und wahrend der Hauptfortpflanzungszeit

M6.3 Beachten der Hostschutzzonen und Festlegung Bauzeitenregelung M6.2

M6.4 CEF-MaRnahmen zur Schaffung von Ersatzlebensraumen fiir betroffenen potenzi-
elle Habitate, Quartiere/ Anbringen von Nisthilfen

M6.5 Schutzmalinahmen fir Amphibien und Reptilien (Amphibien-/Reptilienschutzzaun)

M6.6 Abfangen und Verbringung von Individuen in artgeeignete Habitate im engen raum-
lichen Zusammenhang vor Baubeginn

M6.7 Fallbegleitung fir Hohlenbdume und Festlegung von erforderlichen Schutzmaf3nah-
men

M7  Vermeidung, Stoffaustritt durch sachgerechten Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen, Baustellenschutzvorkehrungen gegen Bodeneintrage von boden- und was-
sergefahrdenden Stoffen

M8  Zusatzliche Mallnahmen fir den Hochwasserschutz

M9  Optimierung und gezielte Auswahl der Ansiedlung unter Bericksichtigung Wasser-
bedarf und Wasservorkommen, Transportaufkommen oder Energieverbrauch

M10 Kompensation naturschutzrechtlicher Eingriffe, insbesondere durch Entsiege-
lung/Extensivierung intensiv genutzter Flachen

M11  Ersatzaufforstungen fir naturschutzfachlichen Eingriff und Inanspruchnahme von
Waldflachen, Walderhaltungsabgabe
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M12

M13
M14

M15

M16

M17

Einhaltung der Verbote der jeweiligen Schutzgebietsverordnungen (z.B. Ablagern
von Schutt, Abfallstoffen, wassergefahrdenden Stoffen)

Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser

Prufung Notwendigkeit hochwasserangepasster Bauweise oder Schutzmallhahmen
unter Bertcksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels

Begrenzung der Bauhéhen um Beeintrachtigung durch Baukoérper auf Sichtachsen
der Landschaft, Sichtschutzbereichen von Kulturdenkmalen zu vermeiden

Abstimmung mit Bergbehdrde, Eigentimer des Bergwerkes oder Betreiber Tagebau
zu erforderlichen baulichen SchutzmafRnahmen aufgrund potenzieller Bergsenkun-
gen, Grundwasserwiederanstieg

Ruckhaltung Niederschlagswasser/ Abwasser

12.10.2025
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2

Gebietskulisse Natura 2000

2.1 Ermittlung der moglicherweise betroffenen Natura 2000-Gebiete

Fur die Ermittlung der prifrelevanten Schutzgebiete werden alle Natura 2000-Gebiete in
den Blick genommen, fur die Beeintrachtigungen nicht im Vorhinein auszuschlie3en sind.

Von vornherein ausgeschlossen sind Beeintrachtigungen, wenn auch der weitreichendste
Wirkfaktor ein Natura 2000-Gebiet nicht mehr erreichen kann. Aufgrund der Analyse
potenzieller Wirkfaktoren bei Ansiedlung der vier Technologiefelder werden potenziell
erhebliche Beeintrachtigungen fur das direkte Umfeld abgeleitet. Weitere Maflnahmen,
welche den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur betreffen werden durch den Plan nicht
konkret festgelegt. Mogliche Beeintrachtigungen auf Natura 2000-Gebiete sind in
nachfolgenden dafiir erforderlichen Planungsstufen zu bewerten.

Die Nutzung der bestehenden StraRen und damit verbunden Larm- und
Luftschadstoffemissionen durch den zusatzlichen Verkehr wird in die Bewertung mit
eingestellt. Bei grofRerer Entfernung zur Fokusflache findet eine Verastelung der
Verkehrsstrome statt, so dass Beeintrachtigungen die auf die Ansiedlung zurtickzufiihren
sind bis zu einer Entfernung von 1 km zur Fokusflache in der SUP bewertet werden.

Auswirkungen des Vorhaben mit der gréfdten Reichweite in Bezug auf Natura 2000 Gebiete
sind Beeintrachtigungen durch Schallemissionen und durch stoffliche Emissionen. Fir
diese Wirkungen wird auf Basis des gegenwartigen Kenntnisstandes unter Bertck-
sichtigung mdglicher Vermeidungsmaflnahmen ein Wirkraum von bis zu 1.000 m abge-
schatzt. Es ergibt sich ein Untersuchungsraum mit einem 1.000 m-Puffer um die
Fokusflachen.

Es liegen auch keine Anhaltspunkte fur weiterreichende raumlich-funktionale Beziehungen
vor, die Uber diesen Puffer von 1.000 m (im Weiteren auch als Untersuchungsraum (UR))
bezeichnet hinausgehen. Eine Betrachtung weiterer Natura 2000-Gebiete ist daher auf der
Ebene der SUP nicht erforderlich.

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind alle Natura 2000-Gebiete im 1.000 m-Puffer gelistet.
Die Einschatzung der Erheblichkeit erfolgt im Kapitel 3 der vorliegenden Unterlagen in der
hier genannten Reihenfolge.

Tabelle 2: Liste der Natura 2000-Gebiete im Wirkraum des Plans nach Fokusflachen
Nr. |Fokusflache Potenzielle betroffene Natura 2000-Gebiete
1 ggigrentglerg/ FFH-Gebiet ,Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg"
. keine (ca. 3,2 km nordéstlich nachstgelegenes FFH-Gebiet ,Neilkeaue*
2 Forst Lausitz . R §
(veraltet ,Oder-Neife Erganzung®)
3 Janschwalde SPA ,Spreewald und Lieberoser Endmorane"
FFH-Gebiet ,NeilRe-Nebenflisse bei Guben® (friher ,Oder-Neile Er-
4 Guben . "
ganzung")
Massen Nieder- | keine (ca. 3,8 km ndrdlich nachstgelegenes FFH-Gebiet ,Tanneberger
5 , gy p
lausitz Sumpf — Grébitzer Busch®)
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Nr. |Fokusflache Potenzielle betroffene Natura 2000-Gebiete
6 bv:?:enau Spree- SPA ,Spreewald und Lieberoser Endmorane"
7 Rietschen FFH-Gebiet ,Weilter Schéps bei Hahnichen"
8 Horka FFH-Gebiet ,Teiche und Feuchtgebiete norddstlich Kodersdorf", SPA
»1eiche und Walder um Mickenhain"
9 Weillwasser FFH-Gebiet ,Walder und Feuchtgebiete bei Weillkeilsel"
10 |Rothenburg FFH-Gebiet ,NeilRegebiet", SPA "Neilletal"
. FFH-Gebiet ,NeilRegebiet", SPA ,Neilletal", FFH-Gebiet ,PlieRnitzge-
11 Ostritz biet*

2.2 Kumulative Auswirkungen

Zu betrachten sind kumulierende Projekte und Plane, die ab dem so genannten
Referenzzeitpunkt umgesetzt oder genehmigt, aber noch nicht in ihren Wirkungen in der
Vorbelastung erfasst werden. Konkret geplante Projekte oder Plane sind ebenfalls
kumulativ zu berlcksichtigen, sofern sie mindestens planerisch verfestigt sind, was der Fall
ist, wenn priffahige Unterlagen vorliegen.

Kumulierenden Wirkungen mit anderen Planen und Projekten kdnnen jedoch nicht zu einer
Erheblichkeit fihren, wenn das geprifte Vorhaben zu keiner Beeintradchtigung mal}-
geblicher Bestandteile des Schutzgebietes, auch unter Berlcksichtigung des
Umgebungsschutzes, fuhrt und somit keine Auswirkungen auf das Gebiet hat. Wenn auf
das Gebiet keine Auswirkungen prognostiziert werden ist somit auch keine Prifung
kumulativer Wirkungen erforderlich.

Im vorliegenden Fall wurde auf die Prifung von kumulierenden Auswirkungen weiterer
Planungen auf der Ebene der SUP verzichtet, da potenzielle Beeintrachtigungen des
Vorhabens durch Vermeidungs- und/oder Schadensbegrenzungsmalnahmen wirkungsvoll
reduziert werden kénnen, so dass erhebliche Beeintrachtigungenvermeidbar sind (s. hierzu
auch: Zusammenfassung der potenziellen Beeintrachtigungen und mdglichen Malinahmen
im Kap. 4).

Kumulierende Wirkungen durch die Nutzung der gesamten Fokusflachen wurden bei der
Bewertung mit eingestellt.

Die Lage der Schutzgebiete und der Fokusflachen ist in der Anlage 1 zur Natura 2000-
Erheblichkeitseinschatzung dargestellt. Die Lage der Schutzgebiete im Wirkraum der
Fokusflachen kann den Karten im Anhang 1 des Umweltberichtes entnommen werden.
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Natura 2000-Erheblichkeitsabschatzung

3.1 FFH-Gebiet ,NeiRegebiet”

FFH-Gebiet ,Neilegebiet”

Beschreibung des Schutzgebietes

EU-Gebietsnummer

4454-302

Bestatigung durch EU
(Listungszeitpunkt)

12/2004

Standard-Datenbogen
(SDB)

Erstellung 03/2002, Aktualisierung 05/2012

Grundschutzverordnung
(GrSVO)

Verordnung der Landesdirektion Dresden zur Bestimmung des Ge-
bietes von gemeinschaftlicher Bedeutung ,Neiegebiet* vom 27.
Januar 2011 (SachsABI. SDr. S. S 911)

Managementplan (MaP)

FFH-Managementplan fir das ,Neil3egebiet” (Nr.93) — Abschluss-
bericht -, Biro fir Landschaftsarchitektur und Landschaftsentwick-
lung BDLA, Oktober 2008

Flachengrolie

2.450 ha

Teilgebiete

1. Lausitzer Neif3e bei Drausendorf

Kemmlitzbach

Lausitzer Neille zwischen Hirschfelde und Goérlitz
Kippe am Hofeberg

Nordlich vom Hinteren Heideberg

o a0k~ w N

Lausitzer NeilRe nérdl. Gorlitz bis zur brandenburgischen
Grenze

7. Nordlich von Zentendorf

8. Lachgraben

Kurzbeschreibung

Relativ naturnaher, z.T. reich strukturierter FluBlauf, unverbaute
Auenbereiche mit Altwassern, Auwaldresten, Staudenfluren, Griin-
land und naturnahen Kleingewassern, im Siden naturnah bewal-
dete Talhdnge, Grenzgewasser zu Polen

Naturschutzfachliche

Bedeutung

Grole, naturnahe Fliel3- u. Stillgewasser u. Mahwiesen, gut aus-
gebildete Pannonische Walder, Hainbuchen-, Buchen- u. Auenwal-
der, mehrere FFH-II-Arten (v.a. Dkl u. Heller Wiesenknopf-Amei-
senblauling, GroRRer Feuerfalter, Wolf), Koharenzaspekt

Erhaltungsziele und wesentliche Bestandteile des Gebietes und deren Betroffenheit

Lebensraumtypen (SDB,
MaP,
Grundschutzverordnung)

Eutrophe Stillgewasser (3150), FlieRgewasser mit Unterwasserve-
getation (3210), FlieRgewasser mit Unterwasservegetation (3260),
Flisse mit Schlammbanken (3270), Feuchte Hochstaudenfluren
(6430), Flachland-Mahwiesen (6510), Silikatfelsen mit
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FFH-Gebiet ,Neilegebiet”

Felsspaltenvegetation (8220), Hainsimsen-Buchenwalder (9110),
Waldmeister Buchenwalder (9130), Sternmieren-Eichen-Hainbu-
chenwalder (9160), Labkraut-Eichen-Hainbuchenwalder (9170),
Eichenwalder auf Sandebenen (9190), Erlen-Eschen- und Weich-
holzauenwalder (91E0*), Hartholzauenwalder (91F0), Pannoni-
sche (subkontinentale) Eichen-Hainbuchenwalder (91G0*)

Arten nach Anh. Il FFH-RL | Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Wolf (Canis lupus),
(SDB, MaP, Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), Groltkes Mausohr
Grundschutzverordnung) (Myotis myotis), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),
Steinbeiler (Cobitis taenia), Heller Wiesenknopfameisenblauling
(Glaucopsyche teleius), Dunkler Wiesenknopfameisenblauling
(Glaucopsyche nausithous), GroRer Feuerfalter (Lycaena dispar),
Grune Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia), Eremit (Osmoderma

eremit)

Fokusflachen deren UR, ¢ Industrie- und Gewerbegebiet "Am Flugplatz" bei
das FFH-Gebiet schneidet Rothenburg/Oberlausitz (Nr. 10)

Leuba (Nr. 11)

e Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet bei Ostritz, OT

Erheblichkeitsabschatzung

Erhaltungsziele Auswirkungen des Vorhabens

Quelle: GrSVO Grun: Es sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten.
Gelb: Es sind Beeintrachtigung zu erwarten.
Rot: erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht auszuschlief3en.

1. Erhaltung des relativ naturnahen, z. | Nr. 10 liegt direkt angrenzend an Teilflache 6

T. reich strukturierten Flusslaufes, der | (Waldflachen) des FFH-Gebietes auf einer
unverbauten Auenbereiche mit Altwas- | Lange von ca. 310 m getrennt durch die Staats-
sern, Auenwaldresten, Staudenfluren, | stralRe S 127, Fluss verlauft ca. 100 m 6stlich.

Grinland und naturnahen Kleingewas-
sern sowie der Uberwiegend bewalde-
ten Talhange.

Nr. 11 liegt direkt angrenzend an Teilflache 4
auf einer Lange von ca. 190 m (Waldflachen)
und ca. 20 m von Teilflache 3 (punktuell Land-
wirtschaftsflachen) des FFH-Gebietes entfernt.
Ein Flusslauf liegt ca. 150 m 6stlich.

LRT-Flachen sind im 100 m-Puffer zur Fokusfla-
chen nicht ausgewiesen, Direkte Flacheninan-
spruchnahme ist ausgeschlossen.

2. Bewahrung oder Wiederherstellung | keine direkte Flacheninanspruchnahme, keine
eines gunstigen Erhaltungszustandes direkt angrenzenden LRT-Flachen

der im Gebiet vorkommenden natrli-
chen Lebensrdume von gemeinschaft-
lichem Interesse gemaft Anhang | der
FFH-RL, einschlieBlich der fir einen
glnstigen Erhaltungszustand charak-
teristischen Artenausstattung sowie

nicht zu erwarten.

Nr. 10: Es liegen keine LRT in einer Entfernung
< 500 m zur Fokusflache. Erhebliche Auswirkun-
gen durch Luftschadstoffe, Schall und Licht sind
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FFH-Gebiet ,Neilegebiet”

der mit ihnen rdumlich und funktional
verknUpften, regionaltypischen Le-
bensraume, die fur die Erhaltung der
Okologischen Funktionsfahigkeit der
Lebensrdume des Anhanges | der
FFH-RL von Bedeutung sind. (s. 0.)

[..]

Nr. 11: Es liegen LRT in einer Entfernung unter
500 m, der geringste Abstand betragt ca. 120 m
(3150, 3260, 6510, 9190). Beeintrachtigungen
durch Emissionen (Larm, Licht, Luftschadstoffe)
kénnen durch M3 (Minderung der Schall- und
Luftschadstoff sowie Lichtemissionen) und M4
(Einrichtung von Pufferzonen) vermindert wer-
den.

3. Bewahrung oder Wiederherstellung

eines glnstigen Erhaltungszustandes

der im Gebiet vorkommenden Popula-
tionen der Tier- und Pflanzenarten von
gemeinschaftlichem Interesse gemaf

Anhang Il der FFH-RL sowie ihrer Ha-
bitate im Sinne von Artikel 1 Buchst. f

der FFH-RL. (s. 0.)

[...]

Nr. 10: Es liegen Habitatflachen des Fischotters,
Wolfs und der Griinen Keiljungfer im Abstand

< 500 m zur Fokusflache. Die Habitatflache des
Wolfs ist direkt angrenzend. Beeintrachtigungen
durch Emissionen (Larm, Licht, Luftschadstoffe)
kénnen durch M3 (Minderung der Schall- und
Luftschadstoff sowie Lichtemissionen) und M4
(Einrichtung von Pufferzonen) vermindert wer-
den. Nachweise von Arten nach Anhang Il FFH-
RL liegen nicht im 500 m Puffer um die Fokus-
flache.

Nr. 11: Storpotenzial aufgrund der Entfernung
zum Flusslauf von ca. 150 m fiir Biber/Fischotter
nicht ausgeschlossen, erhebliche Beeintrachti-
gung durch Festlegung von Pufferzonen ohne
Bebauung/Betrieb vermeidbar (M4). Im 500 m
Puffer um die Fokusflache liegen Habitatflachen
des Fischotters sowie des Hellen und Dunklen
Wiesenknopf-Ameisenblaulings. Zudem liegen
Nachweise der Arten nach Anhang Il FFH-RL
Biber, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling,
Fischotter und Heller Wiesenknopf-Ameisen-
blauling vor. Erhebliche Beeintrachtigungen
durch Emissionen (Larm, Licht, Luftschadstoffe)
kénnen durch M3 (Minderung der Schall- und
Luftschadstoff sowie Lichtemissionen) verhin-
dert werden.

Nr. 10 und Nr. 11: Potenziell kleinflachig an-
grenzende Waldflachen mit Quartierpotenzial fur
Fledermause und Eremit, erhebliche Beeintrach-
tigung durch Umsetzung MaRnahmen M8 ver-
meidbar. Kein direkter Eingriff in Gewasser, Be-
eintrachtigungen Schlammpeitzger, Steinbeiler,
Grlne Keiljungfer und Schmetterlinge ausge-
schlossen
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FFH-Gebiet ,Neilegebiet”

4. Besondere Bedeutung kommt der Eine Zerschneidungswirkung geht von den Fo-
Erhaltung beziehungsweise der Férde- | kusflachen und geplanten Infrastrukturmafnah-
rung der Unzerschnittenheit und funkti- | men nicht aus.

onalen Zusammengehorigkeit der Le-
bensraumtyp- und Habitatflache des
Gebietes, der Vermeidung von inneren
und auBeren Storeinflissen auf das
Gebiet sowie der Gewahrleistung funk-
tionaler Koharenz innerhalb des Ge-
bietssystems NATURA 2000 zu, womit
entscheidenden Aspekten der Koha-
renzforderung der FFH-RL entspro-
chen wird.
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3.2 FFH-Gebiet , NeiBe-Nebenfliisse bei Guben”

FFH-Gebiet ,Neile-Nebenfliisse bei Guben”

Beschreibung des Schutzgebietes

EU-Gebietsnummer

4054-301

Bestéatigung durch EU
(Listungszeitpunkt)

Standard-Datenbogen
(SDB)

Es liegt noch kein SDB fiir dieses Gebiet vor. Dieses Gebiet ist ein
Teilgebiet des FFH-Gebietes “Oder-Neile Erganzung” (DE 3553-
308), aus welchem mehrere Gebiete entwickelt werden und
welches dann aufgeldst wird. MaRgebliche LRT und Arten sind
gem. Mitteilung des LfU der Erhaltungszielverordnung zu
entnehmen. /2/

Erhaltungszielverordnung
(ErhzV)

Vierundzwanzigste Verordnung zur Festsetzung von Erhaltungs-
zielen und Gebietsabgrenzungen fir Gebiete von gemeinschatftli-
cher Bedeutung (24. Erhaltungszielverordnung - 24. ErhZV)

Managementplan (MaP)

Managementplan fir die FFH-Gebiete ,Oder-NeilRe“ Teilgebiet
NeilRe, ,Hispe®, ,Zerna“, ,Neilkeaue®, ,Oder-Neile Erganzung“ Teil-
gebiet Sud (DE 3553-308), Stiftung Natur Schutz Fonds Branden-
burg, August 2015

Flachengrolie

72 ha

Teilgebiete

2 Teilflachen

Kurzbeschreibung

NeiRe und westliche Nebenflisse, Flielkgewassersysteme und
ausgewahlte Auenbereiche sowie offene Grasfluren trockener
Standorte.

Naturschutzfachliche

Bedeutung

Fur Reprasentanz und Koharenz des Netzes nicht ersetzbares
FlieRgewassersystem und dessen begleitende Auen- und Trocken-
standorte mit jeweils charakteristischer Artenpalette.

Erhaltungsziele und wesentliche Bestandteile des Gebietes und deren Betroffenheit

Lebensraumtypen (ErhZV)

Eutrophe Stillgewasser (3150), FlieRgewasser mit Unterwasserve-
getation (3260), Feuchte Hochstaudenfluren (6430), Brenndolden-
Auenwiesen (Cnidion dubii) (6440), Erlen-Eschen- und Weichholz-
auenwalder (91E0%),

Arten nach Anh. Il FFH-RL
(ErhzV)

Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), GroRes Mausohr
(Myotis myotis), Groler Feuerfalter (Lycaena dispar), Kleine
Flussmuschel (Unio crassus)

Fokusflachen deren UR,
das FFH-Gebiet schneidet

¢ Industriegebiet Guben Sud bei Guben (Nr. 4)
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FFH-Gebiet ,NeilRe-Nebenfliisse bei Guben”

Erheblichkeitsabschatzung

Erhaltungsziele

Quelle: ErhZV

Auswirkungen des Vorhabens

Grun: Es sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten.
Gelb: Es sind Beeintrachtigung zu erwarten.
Rot: erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht auszuschlieRen.

Naturliche Lebensraumtypen von ge-
meinschaftlichem Interesse (§ 7 Ab-
satz 1 Nummer 4 des Bundesnatur-
schutzgesetzes)

o Natrliche eutrophe Seen
mit einer Vegetation des
Magnopotamions oder
Hydrocharitions (3150),

o Flisse der planaren bis
montanen Stufe mit Vege-
tation des Ranunculion flu-
itantis und des Callitricho-
Batrachion (3260),

e Feuchte Hochstaudenflu-
ren der planaren und mon-
tanen bis alpinen Stufe
(6430),

e Brenndolden-Auenwiesen
(Cnidion dubii) (6440).

Im UR der Fokusflache Nr. 4 liegen die folgenden
LRT:

e LRT 3270, ca. 670 m (siid)éstlich
e LRT 6240, ca. 950 m sudlich
e LRT 6510, ca. 600 m (siid)6stlich
e LRT 91FO0, ca. 600 m 0stlich.

Aufgrund des Abstandes von mind. 600 m sind
Auswirkungen durch direkte Flacheninanspruch-
nahme ausgeschlossen. Erhebliche Beeintrachti-
gungen durch Larm, Erschutterungen, Licht und
Bewegung und durch Versiegelung mit Wirkung
auf das lokale Klima sind aufgrund der Entfernung
ebenso nicht zu erwarten. Zwischen dem FFH-
Gebiet und der Fokusflachen befinden sich wei-
tere Industrieansiedlungen. In den weiteren Pla-
nungsstufen ist zu prifen, ob Vorbelastungen von
Luftschadstoffen die Ansiedlung stark emittieren-
der Anlagen einschranken.

Prioritare natirliche Lebensraumty-
pen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des
Bundesnaturschutzgesetzes)

e Auen-Walder mit Alnus gluti-
nosa und Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion in-
canae, Salicion albae)
(91E0%).

Der LRT 91EOQ* liegt nicht innerhalb des 1 km-UR
um die Fokusflache Nr. 4.

Arten von gemeinschaftlichem Inte-
resse gemafd Anhang Il der Richtlinie
92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer
10 des Bundesnaturschutzgesetzes)

o Grofldes Mausohr (Myotis
myotis),

o Biber (Castor fiber),

o Fischotter (Lutra lutra),

Aufgrund des Abstandes von min. 600 m sind
Auswirkungen durch direkte Flacheninanspruch-
nahme ausgeschlossen. Beeintrachtigungen
durch Emissionen (Larm, Licht, Luftschadstoffe)
kdénnen durch M3 vermindert werden.

Im 1 km-UR befinden sich die folgenden Habitat-
flachen (min 600 m entfernt):

e Biber

e Fischotter

12.10.2025

Natura 2000-Erheblichkeitseinschdtzung

- 18/47 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

FFH-Gebiet ,NeilRe-Nebenfliisse bei Guben”

e Grolder Feuerfalter (Lyca-
ena dispar),

e Kleine Flussmuschel (Unio
crassus).

Es liegen keine Nachweise von Arten nach An-
hang Il FFH-L im UR vor. Direkte Flacheninan-
spruchnahme ist ausgeschlossen. Erhebliche Be-
eintrachtigungen durch Emissionen (Larm, Licht,
Luftschadstoffe) sind aufgrund der Entfernung
ebenso nicht zu erwarten.

Grune Keiljungfer, Asiatische Keiljungfer

Groldes Mausohr, Breitfligelfledermaus,
Grole Bartfledermaus, Wasserfleder-
maus, Kleine Bartfledermaus, Fransenfle-
dermaus, GroRer Abendsegler, Rauhaut-
fledermaus, Zwergfledermaus

Grolker Feuerfalter

SteinbeilRer, Groppe, Schlammpetzger,
Bitterling, Rapfen, Weil¥flossiger Griind-
ling, Flussneunauge, Bachneunauge
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3.3 FFH-Gebiet ,,Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg”

FFH-Gebiet ,Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg”

Beschreibung des Schutzgebietes

EU-Gebietsnummer 4452-301

Bestéatigung durch EU 012/2004

(Listungszeitpunkt)

Standard-Datenbogen Erstellung 03/2002, Aktualisierung 05/2012

(SDB)

Grundschutzverordnung Verordnung der Landesdirektion Dresden zur Bestimmung des Ge-

(GrSVO) bietes von gemeinschaftlicher Bedeutung ,Spreetal und Heiden
zwischen Uhyst und Spremberg® vom 14. Januar 2011 (SachsABI.
SDr. S. S 650)

Managementplan (MaP) Managementplan fiir das SCI 099 Spreetal und Heiden zwischen

Uhyst und Spremberg (DE 4452-301) Ing.- und Planungsbiiro
LANGE GbR, Planungsgruppe Landschaft und Umwelt, 18.10.2010

Flachengrole 820 ha
Teilgebiete 1. Neustadter Heide
2. Spreetal

3. Heide westlich Barwalde

4. Spree sudlich Barwalde

Kurzbeschreibung Flussaue der Spree in Nachbarschaft zur Bergbaufolgelandschaft
mit naturnahen FlieBstrecken, Altarmen, Auwaldresten und Aue-
wiesen, dazu Sandflachen, teilweise Binnendiinen, mit Silbergras-
fluren und trockenen Heidebestanden

Naturschutzfachliche  Be- | Naturnaher Flusslauf als Lebensraum mehrerer gefahrdeter Tierar-
deutung ten (u.a. Steinbeilier, Griine Keiljungfer, Fischotter), naturraumtypi-
sche, grol¥flachige Heidebestande mit Wacholder und offene Sand-
rasen, Magerrasen, Koharenzaspekte, Vorkommen des Wolfs

Erhaltungsziele und wesentliche Bestandteile des Gebietes und deren Betroffenheit

Lebensraumtypen (SDB,

Binnendliinen mit Sandheiden (2310), Binnendinen mit offenen
MaP, GrSVO))

Grasflachen (2330), Eutrophe Stillgewasser (3150), FlieRgewasser
mit Unterwasservegetation (3260), Trockene Heide (4030),
Feuchte Hochstaudenfluren (6430), Flachlandmahwiesen (6510),
Eichenwalder auf Sandebenen (9190), Erlen-Eschen- und Weich-
holzauenwalder (91EQ*), Hartholzauwalder (91F0)

Arten nach Anh. Il FFH-RL

Fischotter (Lutra lutra), Wolf (Canis lupus), Mopsfledermaus (Bar-
(SDB, MaP, GrSVO)

bastella barbastellus), Groldes Mausohr (Myotis myotis), Steinbei-
Rer (Cobitis taenia), GrolRer Feuerfalter (Lycaena dispar), Griine
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neri)

Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia), Bachneunauge (lamperta pla-

Fokusflachen deren UR,
das FFH-Gebiet schneidet

e Industriegebiet Schwarze Pumpe bei Spremberg und
Spreetal (Nr. 1)

Erheblichkeitsabschatzung

Erhaltungsziele

Quelle: GrSVO

Auswirkungen des Vorhabens

Grin: Es sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten.
Gelb: Es sind Beeintrachtigung zu erwarten.

Rot: erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht auszuschlielen.

1. Erhaltung der reich strukturierten Fluss-
aue der Spree in Nachbarschaft zur Berg-
baufolgelandschaft mit naturnahen Fliel3-
gewasserstrecken, Altarmen, Auenwald-
resten und Auenwiesen sowie der Uberwie-
gend auf zwei separaten Teilflachen gele-
genen offenen Sandbereiche, teilweise of-
fenen Binnendiinen und grofflachigen tro-
ckenen Heidebestanden.

Das FFH-Gebiet (Teilflache “Spreetal”)
liegt ca. 280 m von der Fokusflache Nr. 1
entfernt. Eine direkte Flacheninanspruch-
nahme ist ausgeschlossen.

2. Bewahrung oder Wiederherstellung ei-
nes glnstigen Erhaltungszustandes der im
Gebiet vorkommenden naturlichen Lebens-
raume von gemeinschaftlichem Interesse
gemal Anhang | der FFH-RL, einschlief3-
lich der fur einen glinstigen Erhaltungszu-
stand charakteristischen Artenausstattung
sowie der mit ihnen rdumlich und funktional
verknupften, regionaltypischen Lebens-
raume, die fir die Erhaltung der 6kologi-
schen Funktionsfahigkeit der Lebensraume
des Anhangs | der FFH-RL von Bedeutung
sind. (s. 0.)

Regional bedeutsam ist das Gebiet zum
Schutz der fir den Naturraum typischen,
grofl¥flachigen Heidegebiete (LRT 4030)
mit allen Facetten von Silbergrasfluren,
Besenheidebestanden, Ginsterheiden und
Verbuschungsstadien. In dieser Grof3-
flachigkeit kommen Sandheiden des
Tieflandes aul3erhalb der Muskauer Heide
in Sachsen nur noch in der Konigsbriicker
Heide vor.

Mit geringerer Ausdehnung, aber ebenfalls
mit regionaler Bedeutung, erganzen
Dinenziige mit Grasfluren und Heiden

Innerhalb des 1 km-Puffers um die
Fokusflache liegen die folgenden LRT
nach Anhang | FFH-RL innerhalb des FFH-
Gebietes:

e 3150 (ca. 600 m entfernt)
e 4030 (ca. 920 m entfernt)
e 6430 (ca. 510 m entfernt)
e 6510 (ca. 530 m entfernt)
e 91EO0* (ca. 950 m entfernt)
e 91F0 (ca. 870 m entfernt)

Direkte Flacheninanspruchnahme ist aus-
geschlossen. Erhebliche Beeintrachtigun-
gen durch Larm, Bewegung und Licht sind
aufgrund des Abstandes von > 500 m nicht
zu erwarten. Aufgrund der GroRRe der Fo-
kusflache ist eine Ansiedlung luftschad-
stoffemittierender Anlagen auf den westli-
chen Flachen moglich, so dass erhebliche
Beeintrachtigungen grundsatzlich vermie-
den werden kénnen (M3). In den weiteren
Planungsstufen ist das zu prufen.
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FFH-Gebiet ,Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg”

(LRT 2310 wund LRT 2330) die
trockenwarmen Offenlandbereiche. Das
Gebiet liegt im Bereich eines der grofiten
Binnendiinengebiete Deutschlands. Teile

des Dinengebietes sind hier durch
bergbauliche Aktivitaten verloren
gegangen, so dass den erhalten

gebliebenen Restflachen eine besondere
Bedeutung zukommt.

3. Bewahrung oder Wiederherstellung ei-
nes glnstigen Erhaltungszustandes der im
Gebiet vorkommenden Populationen der
Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaft-
lichem Interesse gemal Anhang Il der
FFH-RL sowie ihrer Habitate im Sinne von
Artikel 1 Buchst. f der FFH-RL. (s. 0.)

Uberregional bedeutsam ist das Gebiet als
Teillebensraum des Wolfs (Canis lupus),
der aktuell in Deutschland auf das Vorkom-
men in der Lausitz beschrankt ist, jedoch
regelmafig im Gebiet angetroffen wird. Der
Spree kommt fur den Fischotter (Lutra lutra)
eine regionale Bedeutung als Vernetzungs-
achse zwischen dem Oberlausitzer Teich-
gebiet und dem Spreewald als wichtige Re-
produktionszentren zu. Das Vorkommen
des Steinbeillers (Cobitis taenia) liegt am
suddstlichen Rand des geschlossenen Ver-
breitungsareals und ist kaum mit weiteren
Vorkommen vernetzt, da die angrenzenden
Naturrdume in Brandenburg unbesiedelt
sind.

Vorkommen finden sich hier erst wieder im
brandenburgischen Heide- und Seengebiet
Auf Grund der groflen Seltenheit ist das
Vorkommen des Grofen Feuerfalters (Ly-
caena dispar) von regionaler Bedeutung
und kénnte Uber das Spreetal mit den Vor-
kommen im Spreewald und im Oberlausit-
zer Heide- und Teichgebiet in Kontakt ste-
hen.

Innerhalb des 1 km -Puffers um die Fokus-
flache liegen die folgenden Habitate von
Arten nach Anhang Il der FFH-RL inner-
halb des FFH-Gebietes:

e  Griine Keiljungfer (ca. 620 m entfernt)

e Mopsfledermaus und GroRRes Mausohr
(ca. 300 m entfernt)

e Fischotter (ca. 280 m entfernt)
e Groler Feuerfalter (ca. 280 m entfern)

o Wolf (ca. 280 m entfernt)

Nachweise von Arten nach Anhang Il FFH-
RL liegen im 500 m Puffer um die Fokus-
flache nicht vor.

Direkte Flacheninanspruchnahme im Ge-
biet sind ausgeschlossen. Erhebliche Be-
eintrachtigungen durch Emissionen (Larm,
Licht, Luftschadstoffe) kdnnen durch die
MaRnahme M3 verhindert werden. In den
weiteren Planungsstufen ist das zu prufen.
Eine Anderung abiotischer Standortfakto-
ren betrifft den direkten Nahbereich der Fo-
kusflache, auch hier kénnen erhebliche
Beeintrachtigungen durch eine geeignete
Standortwahl von Ansiedlungen (M4) und
die Umsetzung von Kompensationsmal3-
nahmen als Puffer zum Gebiet (M10) ver-
mieden werden.

4. Besondere Bedeutung kommt der Erhal-
tung beziehungsweise der Foérderung der
Unzerschnittenheit und funktionalen Zu-
sammengehorigkeit der Lebensraumtyp-

Eine Zerschneidungswirkung geht von den
Fokusflachen und Nutzung vorhandener
Infrastrukturen nicht aus.
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FFH-Gebiet ,Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg”
und Habitatflachen, der Vermeidung von in-
neren und auleren Storeinflissen auf das
Gebiet sowie der Gewahrleistung funktio-
naler Koharenz innerhalb des Gebietssys-
tems NATURA 2000 zu, womit entschei-
denden Aspekten der Koharenzforderung
der FFH-RL entsprochen wird.
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3.4 FFH-Gebiet , ,Teiche und Feuchtgebiete norddstlich Kodersdorf”

FFH-Gebiet ,Teiche und Feuchtgebiete norddstlich Kodersdorf”

Beschreibung des Schutzgebietes

EU-Gebietsnummer

4755-301

Bestéatigung durch EU
(Listungszeitpunkt)

12/2004

Standard-Datenbogen
(SDB)

Erstellung 03/2002, Aktualisierung 05/2013

Grundschutzverordnung
(GrsVvO)

Verordnung der Landesdirektion Dresden zur Bestimmung des Ge-
bietes von gemeinschaftlicher Bedeutung ,Teiche und Feuchtge-
biete nordéstlich Kodersdorf* vom 17. Januar 2011 (SachsABI.
SDr. S. S 681)

Managementplan (MaP)

Managementplan fir das pSCI 110 ,Teiche und Feuchtgebiete
nordostlich Kodersdorf”, AbschluRbericht, Blichner & Scholz, Marz
2005

Flachengrolie

193 ha

Teilgebiete

1. Westliche Teilflache
2. Ostliche Teilflache

Kurzbeschreibung

Zwei Teilgebiete, reichstrukturierte Bereiche mit Teichgruppen,
teils mit Schwimmblatt- und Verlandungsvegetation, ehemalige
Tongruben und Torfstiche mit Zwischenmoor und Birken-Moorwald

Naturschutzfachliche Be-

deutung

Zum Teil sehr naturnah ausgebildete Stillgewasser, Zwischenmoor
mit groRflachigem Bestand von Schmalblattrigem Wollgras, Vor-
kommen zahlreicher gefahrdeter Pflanzenarten, wichtiger Amphi-
bien- und Fischotterlebensraum

Erhaltungsziele und wesentliche Bestandteile des Gebietes und deren Betroffenheit

Lebensraumtypen
MaP, GrSVO)

(SDB,

Oligo- bis mesotrophe Stillgewasser (3130), Eutrophe Stillgewas-
ser (3150), FlieRgewasser mit Unterwasservegetation (3260),
Ubergangs- und Schwingrasenmoore (7140), Torfmoor-Schlenken
(7150), Birken-Moorwalder (91D1%)

Arten nach Anh. Il FFH-RL
(SDB, MaP, GrSVO)

Fischotter (Lutra Iutra), Rotbauchunke
Kammmolch (Triturus cristatus)

(Bombina bombina),

Fokusflachen deren UR,
das FFH-Gebiet schneidet

e Industrie- und Gewerbegebiet “Am Gulterbahnhof” bei
Horka (Nr. 8)

Erheblichkeitsabschatzung

Erhaltungsziele

Quelle: GrSVO

Auswirkungen des Vorhabens
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FFH-Gebiet ,Teiche und Feuchtgebiete nordéstlich Kodersdorf”

Grun: Es sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten.
Gelb: Es sind Beeintrachtigung zu erwarten.
Rot: erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht auszuschlieRen.

1. Erhaltung zweier reich strukturierter Be-
reiche mit zum Teil sehr naturnah ausgebil-
deten Stillgewéassern und ehemaligen Ton-
gruben, teils mit Schwimmblatt- und Verlan-
dungsvegetation, sowie Torfstichen mit Zwi-
schenmooren und Birken-Moorwald.

Die Fokusflache Nr. 8 befindet sich ca.
760 m von dem FFH-Gebiet entfernt. Es fin-
det keine Flacheninanspruchnahme statt.
Direkt sudlich der Fokusflache verlauft zu-
dem eine Eisenbahnstrecke.

2. Bewahrung oder Wiederherstellung eines
gunstigen Erhaltungszustandes der im Ge-
biet vorkommenden natirlichen Lebens-
raume von gemeinschaftlichem Interesse
gemal Anhang | der FFH-RL, einschlielich
der fUr einen glnstigen Erhaltungszustand
charakteristischen Artenausstattung sowie
der mit ihnen raumlich und funktional ver-
knlpften, regionaltypischen Lebensraume,
die flr die Erhaltung der 6kologischen Funk-
tionsfahigkeit der Lebensrdaume des An-
hangs | der FFH-RL von Bedeutung sind. (s.
0.)

Auf Grund der gut ausgepragten Unterwas-
servegetation sind die beiden oligo- bis me-
sotrophen Stillgewasser (LRT 3130) bedeu-
tend fiir die Region. Das groRflachige Uber-
gangsmoor (LRT 7140) sudlich des Ehrlich-
teiches hat auf Grund der sehr guten Le-
bensraumstruktur Gberregionale Bedeutung.

Innerhalb des 1 km-UR um die Fokusflache
Nr. 8 befinden sich keine LRT innerhalb des
FFH-Gebiets. Es sind daher keine Beein-
trachtigungen dieses Erhaltungsziels zu er-
warten.

3. Bewahrung oder Wiederherstellung eines
gunstigen Erhaltungszustandes der im Ge-
biet vorkommenden Populationen der Tier-
und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem
Interesse gemal Anhang Il der FFH-RL so-
wie ihrer Habitate im Sinne von Artikel 1
Buchst. f der FFH-RL. (s. 0.)

Das Vorkommen des Fischotters (Lutra
lutra) reiht sich in das grof’e Vorkommens-
gebiet der Oberlausitz ein. Uber den GroRen
Graben und dann weiter Uber den WeilRen
Schops gibt es einen Habitatverbund bis in
die Oberlausitzer Heide- und Teichland-
schaft.

Innerhalb des 1 km-UR um die Fokusflache
Nr. 8 liegt das Habitat des Fischotters, es
liegt ca. 760 m von der Fokusflache entfernt
an einem See innerhalb des FFH-Gebietes.
Eine Beeintrachtigung des Fischotters ist
aufgrund der Entfernung und der Bahnstre-
cke, welche zwischen FFH-Gebiet und Fo-
kusflache verlauft, nicht zu erwarten.

Es liegen keine Nachweise von Arten nach
Anhang Il FFH-RL im 500 m-Puffer um die
Fokusflache vor.
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4. Bewahrung oder Wiederherstellung eines | Eine Zerschneidungswirkung geht von den
glnstigen Erhaltungszustandes der im Ge- | Fokusflachen und geplanten Infrastruktur-
biet vorkommenden Populationen der Tier- | mallnahmen nicht aus.

und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem
Interesse gemal Anhang Il der FFH-RL so-
wie ihrer Habitate im Sinne von Artikel 1
Buchst. f der FFH-RL entsprochen wird.
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3.5 FFH-Gebiet ,,Walder und Feuchtgebiete bei WeilRkeiRel*

FFH-Gebiet ,Walder und Feuchtgebiete bei WeilRkeilsel*

Beschreibung des Schutzgebietes

EU-Gebietsnummer

4453-304

Bestéatigung durch EU
(Listungszeitpunkt)

12/2004

Standard-Datenbogen

Erstellung 03/2002, Aktualisierung 05/2012

Grundschutzverordnung
(GrSVO)

Verordnung der Landesdirektion Dresden zur Bestimmung des
Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung ,Walder und Feucht-
gebiete bei Weiltkeilel* vom 14. Januar 2011 (SachsABI. SDr. S.
S 644)

Managementplan (MaP)

Managementplan fir das SCI 96 ,Walder und Feuchtgebiete bei
WeilkeiRel“, Abschlussbericht, BUCHNER & SCHOLZ, Novem-
ber 2006

Flachengrolie

261 ha

Teilgebiete

1. Sudbereich Braunsteich
2. Keulaer Tiergarten

3. Hammerlugk

Kurzbeschreibung

Feuchte bis anmoorige Waldflachen im Bereich des Muskauer
Faltenbogens mit teils naturnahen FlieRgewassern, Teil eines
Stillgewassers mit groRer Verlandungszone und moorigen Rand-
bereichen

Naturschutzfachliche Be-
deutung

Naturnahe Stillgewésser, Ubergangsmoore und seltene Waldge-
sellschaften (Waldkiefern-Moorwalder) im Wechsel mit Sumpfréh-
richt und Nasswiesen, zahlreiche seltene Arten (u.a. Heldbock,
Fischotter, Rohrdommel), Koharenzaspekte

Erhaltungsziele und wesentliche Bestandteile des Gebietes und deren Betroffenheit

Lebensraumtypen (SBD,
MaP, Grundschutzverord-
nung)

Eutrophe Stillgewasser (3150), FlieRgewasser mit Unterwasserve-
getation (3260), Feuchtheiden (4010), Flachland-Mahwiesen
(6510), Ubergangs- und Schwingrasenmoore (7140), Waldkiefern-
Moorwalder (91D2*), Erlen-Eschen- und Weichholzauen (91E0%)

Arten nach Anh. Il FFH-RL
(SBD, MaP, Grundschutz-
verordnung)

Fischotter (Lutra lutra), Grofse Moosjungfer (Leucorrhinia
pectoralis)

Fokusflachen deren UR,
das FFH-Gebiet schneidet

e Erweiterung Industriegebiet Ost bei
WeilRwasser/Oberlausitz (Nr. 9)

Erheblichkeitsabschatzung

Erhaltungsziele

Quelle: GrSVO

Auswirkungen des Vorhabens
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Grun: Es sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten.
Gelb: Es sind Beeintrachtigung zu erwarten.
Rot: erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht auszuschlieRen.

1. Erhaltung von feuchten bis anmoorigen
Waldflachen im Bereich des Muskauer Falt-
enbogens mit teils naturnahen Flieligewas-
sern sowie von Teilen eines Stillgewassers
mit groRer Verlandungszone und moorigen
Randbereichen.

Das FFH-Gebiet liegt ca. 35 m norddstlich
der Fokusflache Nr. 9. Es findet keine Fla-
cheninanspruchnahme des FFH-Gebietes
statt. Zwischen dem FFH-Gebiet und der
Fokusflache verlauft eine Bahnlinie.

2. Bewahrung oder Wiederherstellung ei-
nes gunstigen Erhaltungszustandes der im
Gebiet vorkommenden natrlichen Lebens-
raume von gemeinschaftlichem Interesse
gemal Anhang | der FFH-RL, einschliel3-
lich der flr einen glinstigen Erhaltungszu-
stand charakteristischen Artenausstattung
sowie der mit ihnen raumlich und funktional
verknupften, regionaltypischen Lebens-
raume, die fir die Erhaltung der 6kologi-
schen Funktionsfahigkeit der Lebensraume
des Anhangs | der FFH-RL von Bedeutung
sind. (s. 0.)

Die Ubergangs- und Schwingrasenmoore
(LRT 7140) und die Waldkiefern-Moorwal-
der (LRT 91D2*) besitzen auf Grund des
Vorkommens stark gefahrdeter Pflanzenar-
ten wie unter anderem der Rosmarinheide
(Andromeda polifolia), dem Sprossenden
Barlapp (Lycopodium annotinum) und dem
WeilRen Schnabelried (Rhynchospora alba)
als auch fur die Bewahrung des geneti-
schen Potentials in der Tagebauregion um
WeilRwasser herausragende regionale Be-
deutung. Das Vorkommen von Glocken-
heide (Erica tetralix) im Lebensraumtyp
Feuchte Heiden (LRT 4010) erreicht seine
ostliche Verbreitungsgrenze. Auf Grund
dieser Tatsache, ist den Bestéanden, trotz
ihrer geringen Flachengréle, eine hohe Be-
deutung beizumessen.

Im 1 km-Puffer um die Fokusflache Nr. 9
liegt der LRT 3260 darlber hinaus liegen
keine LRT-Flachen im UR.

Der LRT 3260 (FlieRgewasser mit Unter-
wasservegetation) beginnt ca. 35 m 6stlich
der Fokusflache Nr. 9. Zwischen LRT und
Fokusflache verlauft eine die Bahnstrecke
Gorlitz — Cottbus. Direkte Flacheninan-
spruchnahme ist ausgeschlossen. Erhebli-
che Beeintrachtigungen durch Emissionen
(L&rm, Licht, Luftschadstoffe) kbnnen durch
M3 verhindert werden. In den weiteren Pla-
nungsstufen ist das zu prifen.

3. Bewahrung oder Wiederherstellung ei-
nes gunstigen Erhaltungszustandes der im
Gebiet vorkommenden Populationen der
Tier- und Pflanzenarten von gemeinschattli-
chem Interesse gemaf Anhang Il der FFH-

Im 1 km-Puffer um die Fokusflache Nr. 9
liegen keine ausgewiesenen Habitatfla-
chen.
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RL sowie ihrer Habitate im Sinne von Arti-
kel 1 Buchst. f der FFH-RL. (s. 0.)

Das Fischottervorkommen liegt am Kernge-
biet des sachsischen Verbreitungsgebietes
des Fischotters (Lutra lutra). Es ist dem-
nach als Teil dieser Population anzusehen
und mit den Reproduktionsnachweisen als
wichtiger Bestandteil des Gesamtbestan-
des von uberregionaler Bedeutung.

Es liegt ein Nachweis des Bibers im FFH-
Gebiet ca. 370 m von der Fokusflache ent-
fernt.

Beeintrachtigungen durch die Nutzung der
Fokusflache sind daher nicht zu erwarten.

4. Besondere Bedeutung kommt der Erhal-
tung beziehungsweise der Férderung der
Unzerschnittenheit und funktionalen Zu-
sammengehorigkeit der Lebensraumtyp-
und Habitatflachen des Gebietes, der Ver-
meidung von inneren und &uleren Storein-
flissen auf das Gebiet sowie der Gewahr-
leistung funktionaler Koharenz innerhalb
des Gebietssystems NATURA 2000 zu, wo-
mit entscheidenden Aspekten der Koha-
renzforderung der FFH-RL entsprochen
wird.

Eine Zerschneidungswirkung geht von den
Fokusflachen und geplanten Infrastruktur-
malnahmen nicht aus.
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3.6 FFH-Gebiet ,PlieBnitzgebiet”

FFH-Gebiet ,PlieRnitzgebiet”

Beschreibung des Schutzgebietes

EU-Gebietsnummer

4954-301

Bestatigung durch EU
(Listungszeitpunkt)

04/2012

Standard-Datenbogen
(SDB)

Erstellung 03/2002, Aktualisierung 05/2013

Grundschutzverordnung
(GrsvoO)

Verordnung der Landesdirektion Dresden zur Bestimmung des Ge-
bietes von gemeinschaftlicher Bedeutung ,PlieRnitzgebiet* vom 17.
Januar 2011 (SachsABI. SDr. S. S 693)

Managementplan (MaP)

FFH-Managementplanung und Ersterfassung "PlieRnitzgebiet"
Gebiet Nr. 114, Abschlussbericht, herbstreit
Landschaftsarchitekten, Stand: April 2006

Flachengrolie

679 ha

Teilgebiete

Teilflache 1: Teilgebiet Ost
Teilflache 2: Pitzschebachtal

Kurzbeschreibung

PlieBnitz und Zuflisse mit Auen und Hangwaldern, naturnahe
Bach- und Flussabschnitte mit Gehdlzsdumen, meist nasse Aue-
wiesen, an den Hangen Eichen-Hainbuchen- und Schluchtwalder,
Kuppe des Hengstberges mit Eichen-Buchenwald

Naturschutzfachliche Be-
deutung

Naturnahe Fliegewasser in Koharenz zur Neif3e als Lebensraum
gefahrdeter Fischarten (z.B. Steinbeiller), naturnah ausgebildete
Buchen-, Hainbuchen-, Schlucht- u. Auewalder, Nahrungshabitat
z.B. von Mopsfledermaus, Fischotter, Schwarzstorch. Bei
Bernstadt slawischer Ringwall

Erhaltungsziele und wesentliche Bestandteile des Gebietes und deren Betroffenheit

Lebensraumtypen (SDB,
MaP, Grundschutzverord-
nung)

FlieRgewasser mit Unterwasservegetation (3260), Feuchte Hoch-
staudenfluren (6410), Flachland-Mahwiesen (6510), Silikatfelser
mit Felsspaltenvegetation (8220), Hainsimsen-Buchenwalder
(9110), Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwalder (9160), Labkraut-
Eichen-Hainbuchenwalder (9170), Schlucht- und Hangmischwal-
der (9180%), Erlen-Eschen- und Weichholzauenwalder (91E0*)

Arten nach Anh. Il FFH-RL
(SDB, MaP, Grundschutz-
verordnung)

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), SteinbeilRer (Cobitis
taenia), Groppe (Cottus gobio s.l.), Bachneunauge (Lampetra
planeri), Fischotter (Lufra Iutra), Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenblauling (Maculinea nausithous), Heller Wiesenknopf-
Ameisenblauling (Maculinea teleius), Grof’es Mausohr (Myotis
myotis), Grune Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)
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Fokusflachen deren UR,
das FFH-Gebiet schneidet

e Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet bei Ostritz, OT
Leuba (Nr. 11)

Erheblichkeitsabschatzung

Erhaltungsziele

Quelle: GrSVO

Auswirkungen des Vorhabens

Grun: Es sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten.
Gelb: Es sind Beeintrachtigung zu erwarten.
Rot: erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht auszuschlieRen.

1. Erhaltung naturnaher Bach- und Flussab-
schnitte der PlieRnitz und ihrer Zufliisse ein-
schliel3lich der Auenbereiche mit den meist
nassen Auenwiesen, der an den Hangen
vorkommenden Eichen-Hainbuchen- und
Schluchtwélder, sowie der Kuppe des
Hengstberges mit Eichen-Buchenwald.

Das FFH-Gebiet liegt ca. 550 m nordwest-
lich der Fokusflache Nr. 11. Eine direkte Be-
eintrachtigung des Gebietes kann ausge-
schlossen werden.

2. Bewahrung oder Wiederherstellung eines
gunstigen Erhaltungszustandes der im Ge-
biet vorkommenden naturlichen Lebens-
raume von gemeinschaftlichem Interesse
gemal Anhang | der FFH-RL, einschlielich
der fUr einen glnstigen Erhaltungszustand
charakteristischen Artenausstattung sowie
der mit ihnen raumlich und funktional ver-
knUpften, regionaltypischen Lebensraume,
die fur die Erhaltung der 6kologischen Funk-
tionsfahigkeit der Lebensrdume des Anhan-
ges | der FFH-RL von Bedeutung sind. (s. 0.)

[..]

Innerhalb des 1 km-UR um die Fokusflache
Nr. 11 befindet sich der LRT 6510 (ca.
550 m entfernt)

Keine direkte Flacheninanspruchnahme. Er-
hebliche Beeintrachtigungen durch Emissio-
nen (Larm, Licht, Luftschadstoffe) aufgrund
des Abstandes > 500 m nicht zu erwarten.

Bewahrung oder Wiederherstellung eines
gunstigen Erhaltungszustandes der im Ge-
biet vorkommenden Populationen der Tier-
und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem
Interesse gemal Anhang Il der FFH-RL so-
wie ihrer Habitate im Sinne von Artikel 1
Buchst. f der FFH-RL. (s. 0.)

[.]

Innerhalb des 1 km-UR um die Fokusflache
Nr. 11 befinden sich Habitate des Fischot-
ters, Bachneunauge, Heller und dunkler
Ameisenblauling. Innerhalb des 500 m Puf-
fers liegt nur ein Nachweis des Fischotters
(Totfund) vor (andere Nachweise von Arten
werden dem FFH-Gebiet ,NeilRegebiet® zu-
geordnet).

Direkte Flacheninanspruchnahme ist ausge-
schlossen. Erhebliche Beeintrachtigungen
durch Emissionen (Larm, Licht, Luftschad-
stoffe) aufgrund des Abstandes > 500 m
nicht zu erwarten.

4. Besondere Bedeutung kommt der Erhal-
tung beziehungsweise der Forderung der
Unzerschnittenheit und funktionalen

Eine Zerschneidungswirkung geht von den
Fokusflachen und geplanten Infrastruktur-
malinahmen nicht aus.
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FFH-Gebiet ,PlieRnitzgebiet”
Zusammengehdrigkeit der Lebensraumty-
pen- und Habitatflachen des Gebietes, der
Vermeidung von inneren und duleren Sto-
reinflissen auf das Gebiet sowie der Ge-
wahrleistung funktionaler Koharenz inner-
halb des Gebietssystems NATURA 2000 zu,
womit entscheidenden Aspekten der Koha-
renzforderung der FFH-RL entsprochen
wird.
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3.7 FFH-Gebiet ,WeiRer Schops bei Hahnichen”

FFH-Gebiet ,Weiller Schops bei Hahnichen”

Beschreibung des Schutzgebietes

EU-Gebietsnummer

4554-302

Bestatigung durch EU
(Listungszeitpunkt)

12/2004

Standard-Datenbogen
(SDB)

Erstellung 03/2002, Aktualisierung 05/2012

Grundschutzverordnung
(GrsvoO)

Verordnung der Landesdirektion Dresden zur Bestimmung des Ge-
bietes von gemeinschaftlicher Bedeutung ,WeiRer Schops bei
Hahnichen* vom 17. Januar 2011 (SachsABI. SDr. S. S 663)

Managementplan (MaP)

Managementplan fiir das SCI 104 ,WeilRer Schops bei
Hahnichen® Abschlussbericht, Biichner & Scholz, Oktober 2007

Flachengrolie

67 ha

Teilgebiete

keine Teilflachen

Kurzbeschreibung

Lauf des Weillen Schéps, z.T. mit Unterwasservegetation, mit
kleinflichigen angrenzenden Hochstaudenfluren und Erlen-
Eschenwaldern inmitten von Acker- und Griinlandbereichen

Naturschutzfachliche Be-
deutung

FlieRgewasser mit Unterwasservegetation, wertvoll v.a. aus
Artenschutzsicht: Vorkommen des Fischotters, Koharenzaspekte

Erhaltungsziele und wesentliche Bestandteile des Gebietes und deren Betroffenheit

Lebensraumtypen (SDB,
MaP, Grundschutzverord-
nung)

FlielRgewasser mit Unterwasservegetation (3260), Flachland-Mah-
wiesen (6510)

Arten nach Anh. Il FFH-RL
(SDB, MaP, Grundschutz-
verordnung)

Fischotter (Lutra lutra), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),
Groler Feuerfalter (Lycaena dispar)

Fokusflachen deren UR,
das FFH-Gebiet schneidet

¢ Industrie- und Gewerbegebiet Teicha bei Rietschen (Nr. 7)

Erheblichkeitsabschatzung

Erhaltungsziele

Quelle: GrSVO

Auswirkungen des Vorhabens

Grun: Es sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten.
Gelb: Es sind Beeintrachtigung zu erwarten.
Rot: erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht auszuschlieRen.

1. Erhaltung eines Abschnittes des Weillen
Schops mit Unterwasservegetation inmitten
von Acker- und Grinlandbereichen.

Das FFH-Gebiet liegt ca. 900 m von der Fo-
kusflache Nr. 7 entfernt. Die Weile Schops
ist nicht betroffen.

2. Bewahrung oder Wiederherstellung eines
gunstigen Erhaltungszustandes der im Ge-
biet vorkommenden naturlichen

Innerhalb des 1 km-UR um die Fokusflache
Nr. 7 befindet sich ausschliel3lich der LRT
3260 (FlieRgewasser mit
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FFH-Gebiet ,Weiller Schops bei Hahnichen”

Lebensrdume von gemeinschaftlichem Inte-
resse gemall Anhang | der FFH-RL, ein-
schlieBlich der fur einen ginstigen Erhal-
tungszustand charakteristischen Artenaus-
stattung sowie der mit ihnen rdumlich und
funktional verknUlpften, regionaltypischen
Lebensrdume, die fur die Erhaltung der 6ko-
logischen Funktionsfahigkeit der Lebens-
raume des Anhanges | der FFH-RL von Be-
deutung sind. (s. 0.)

Unterwasservegetation) innerhalb des FFH-
Gebietes. Eine Betroffenheit des LRT durch
die Fokusflache ist aufgrund der Entfernung
von ca. 900 m nicht zu erwarten. Erhebliche
Beeintrachtigungen  durch  Emissionen
(Larm, Licht, Luftschadstoffe) sind aufgrund
der Entfernung nicht zu erwarten.

3. Bewahrung oder Wiederherstellung eines
gunstigen Erhaltungszustandes der im Ge-
biet vorkommenden Populationen der Tier-
und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem
Interesse gemal Anhang Il der FFH-RL so-
wie ihrer Habitate im Sinne von Artikel 1
Buchst. f der FFH-RL. (s. 0.)

Das Fischottervorkommen ist Teil des gro-
Ren Verbreitungsschwerpunktes in der
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft.
Der Weilde Schops ist dabei ein regional be-
deutsamer Wanderkorridor zwischen diver-
sen Teichgruppen. Das Vorkommen des
GrolRen Feuerfalters (Lycaena dispar) be-
sitzt landesweite Bedeutung und ist im Ge-
biet als Ausbreitungslinie fur diese extrem
seltene Charakterart der extensiven Feucht-
gebiete anzusehen. Dem WeilRen Schdps
kommt fir den Schlammpeitzger (Misgurnus
fossilis) eine Uberregionale Bedeutung zu,
da er mehrere Teichgruppen als potentielle
Lebensrdume verbindet.

Innerhalb des 1 km-UR um die Fokusflache
Nr. 7 befinden sich Habitate des Eremiten,
des Grollen Feuerfalters, des Fischotters
und des Schlammpeitzgers.

Innerhalb des 500 m-Puffers um die Fokus-
flache liegt ein Nachweis eines Bibers. Die-
ser liegt bereits ca. 400 m von dem FFH-Ge-
biet entfernt und weitere ca. 450 m von der
Fokusflache entfernt. Zwischen der Fokus-
flache und dem Nachweis liegt zudem eine
Bahnlinie.

Eine Betroffenheit der Arten nach Anhang |l
FFH-RL durch die Fokusflache ist aufgrund
der Entfernung von ca. 900 mnicht zu erwar-
ten. Direkte Flacheninanspruchnahme ist
ausgeschlossen. Erhebliche Beeintrachti-
gungen durch Emissionen (Larm, Licht, Luft-
schadstoffe) sind aufgrund der Entfernung
nicht zu erwarten.

4 Besondere Bedeutung kommt der Erhal-
tung beziehungsweise der Férderung der
Unzerschnittenheit und funktionalen Zusam-
mengehorigkeit der Lebensraumtypen- und
Habitatflachen des Gebietes, der Vermei-
dung von inneren und auferen Stdreinflis-
sen auf das Gebiet sowie der Gewahrleis-
tung funktionaler Koharenz innerhalb des
Gebietssystems NATURA 2000 zu, womit
entscheidenden Aspekten der Koharenzfor-
derung der FFH-RL entsprochen wird.

Eine Zerschneidungswirkung geht von den
Fokusflachen und geplanten Infrastruktur-
malnahmen nicht aus.
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3.8 SPA ,NeiBetal”

SPA ,Neil3etal”

Beschreibung des Schutzgebietes'’

EU-Gebietsnummer

4454-451

Bestatigung durch EU
(Listungszeitpunkt)

Standard-Datenbogen
(SDB)

Erstellung 10/2006, Aktualisierung 05/2015

Grundschutzverordnung
(GrsvoO)

Verordnung des Regierungsprasidiums Dresden zur Bestimmung
des Europaischen Vogelschutzgebietes ,Neiltetal” vom 19. Okto-
ber 2006 (SachsABI. SDr. S. S 229)

Managementplan (MaP)

Flachengrolie

2.373 ha

Kurzbeschreibung

Strukturreiches Flusstal mit weitgehend naturbelassenem Fluss-
lauf, Altwassern, Auenwaldresten, Weidengeblschen, Eichen-
Hainbuchen-Mischwald, Uferstaudenfluren, Griinland, Ackerland
sowie Kleingewassern

Naturschutzfachliche Be-
deutung

Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten der vegetationsarmen
Uferbereiche und der halboffenen und grinlandbetonten
Flusslandschaft sowie der naturnahen Walder Zahireiche
Siedlungsfunde der Lausitzer Kultur, Grenzfluss zwischen Polen
und Deutschland Auenterrassen, Durchbruchstal durch
Rumburger Granit zwischen Rosenthal und Marienthal

Fokusflachen deren UR,
das FFH-Gebiet schneidet

e Industrie- und Gewerbegebiet "Am Flugplatz" bei
Rothenburg/Oberlausitz (Nr. 10)

e Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet bei Ostritz, OT
Leuba (Nr. 11)

Erheblichkeitsabschatzung

Erhaltungsziele

Quelle: GrSVO

Auswirkungen des Vorhabens

Grun: Es sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten.
Gelb: Es sind Beeintrachtigung zu erwarten.
Rot: erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht auszuschlieflen.

1. Im Vogelschutzgebiet ,NeilRetal“ kom-
men folgende Brutvogelarten nach An-
hang | der Europaischen Vogelschutz-
richtlinie und der Kategorien 1 und 2 der

Nr. 10: Das EU-VSG grenzt direkt dstlich an
die Fokusflache Nr. 10 an. Das SPA ist von
der Fokusflache durch die Staatsstrale S
127 getrennt.

' Das anzuwendende Urteil des EuGH vom 12.09.2024, Az.: C-66/23 zur Ausweisung und Management-
planung von Natura 2000-Gebieten wirkt sich auf die Vertraglichkeitsprifung von Vogelschutzgebieten
(VSG) aus, da eine Beschrankung des Artenspekirums auf die Vogelarten nach den Anlagen zu § 15
BbgNatSchAG nicht richtlinienkonform ist.
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SPA ,Neil3etal”

.Roten Liste Wirbeltiere* des Freistaates
Sachsen (Stand 1999) vor:

Baumfalke (Falco subbuteo), Eisvogel (Al-
cedo atthis), FluRuferlaufer (Actitis hypo-
leucos), Grauammer (Miliaria calandra),
Grauspecht (Picus canus), Heidelerche
(Lullula arborea), Kiebitz (Vanellus vanel-
lus), Mittelspecht (Dendrocopus medius),
Neuntoter (Lanius collurio), Ortolan (Em-
beriza hortulana), Raubwirger (Lanius
excubitor), Rohrweihe (Circus aerugino-
sus), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarz-
milan (Milvus migrans), Schwarzspecht
(Dryocopus martius), Sperbergrasmuicke
(Sylvia nisoria), Wachtelkonig (Crex crex),
Weilstorch (Ciconia ciconia), Wendehals
(Jynx torquilla) und Wespenbussard (Per-
nis apivorus)

2. Vorrangig zu beachten sind die folgen-
den Vogelarten, fir die das Vogelschutz-
gebiet eines der bedeutendsten Brutge-
biete im Freistaat Sachsen ist: Eisvogel,
Flussuferlaufer, Mittelspecht und Ortolan.

3. Daneben ist das Gebiet auch fir einen
reprasentativen Mindestbestand der fol-
genden Brutvogelarten im Freistaat Sach-
sen besonders bedeutsam: Baumfalke,
Grauspecht, Heidelerche, Kiebitz, Neunto-
ter, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan,
Schwarzspecht und Wespenbussard. Das
Gebiet hat eine herausragende Funktion
als Wasservogellebensraum.

Angaben zu Habitatflachen der Vogelarten
liegen nicht vor.

Im 500 m Puffer um die Fokusflache liegen
Nachweise der Vogelarten Kiebitz (Brutnach-
weise), Mittelspecht (Revierverhalten) und
Schlagschwirl (kein Brutnachweis vor). Auf
der Fokusflache befindet sich zudem ein
Nachweis des Seeadlers (Totfund, 2015).

Erhebliche Beeintrachtigungen der Erhal-
tungsziele durch Larm, Licht und Luftschad-
stoffe kdnnen durch M3 und M4 vermieden
werden. In den weiteren Planungsstufen ist
das zu prufen.

Nr. 11: Das EU-VSG grenzt direkt stidostlich
an die Fokusflache an. Zwischen der Fokus-
flache und dem EU-VSG liegt die Bundes-
stral’e B 99.

Angaben zu Habitatflachen der Vogelarten
liegen nicht vor.

Im 500 m Puffer um die Fokusflache liegen
Nachweise der Vogelarten Neuntoter (Brut-
nachweis), Schwarzspecht (kein Brutnach-
weis), Weillstorch (kein Brutnachweis), Reb-
huhn (Brutnachweise), Kiebitz (Nahrungssu-
chend) und Braunkehichen (Brutnachweise),
Grauammer (kein Brutnachweis), Heideler-
che (kein Brutnachweis), Schwarzkehichen
(kein Brutnachweis), Wachtelkdnig (kein
Brutnachweis) vor. Direkt auf der Fokusfla-
che liegen keine Nachweise von Vdgeln vor.

Erhebliche Beeintrachtigungen der Erhal-
tungsziele durch Larm, Licht und Luftschad-
stoffe kénnen durch M3 und M4 vermieden
werden. In den weiteren Planungsstufen ist
das zu prifen.

4. Ziel ist es, in dem strukturreichen
Flusstal mit seinem weitgehend naturbe-
lassenen Flusslauf, Steilhdngen mit natur-
nahen Laubmischwaldern, mit einer tber-
wiegend unverbauten Aue mit Altwassern
und Resten des Weichholz-Auenwaldes
und aufgelichtetem Hartholz-Auenwald,
mit verschiedenen

Nr. 10: Das EU-VSG grenzt direkt dstlich an
die Fokusflache an. Erhebliche Beeintrachti-
gungen der Erhaltungsziele durch Larm,
Licht und Luftschadstoffe kénnen durch M3
und M4 vermieden werden. In den weiteren
Planungsstufen ist das zu prifen. Aufgrund
der Stral’e zwischen der Fokusflache und
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SPA ,Neil3etal”

Grinlandauspragungen und Uferstauden-
fluren, einen glinstigen Erhaltungszustand
der genannten Vogelarten und damit eine
ausreichende Vielfalt, Ausstattung und
Flachengrofe ihrer Lebensrdume und Le-
bensstatten innerhalb des Gebietes zu
gewabhrleisten oder diesen wiederherzu-
stellen, wobei bestehende funktionale Zu-
sammengehorigkeiten zu bericksichtigen
sind.

Lebensrdume und Lebensstatten der ge-
nannten Vogelarten im Gebiet sind insbe-
sondere die vegetationsarmen Uferberei-
che, die mit Auenwaldresten bestockten
Grunlandbereiche, die infolge der weitge-
hend intakten FlieRgewasserdynamik ent-
stehenden Steiluferabbriiche, Sand- und
Schotterbanke, die Ufergeholze, Baum-
gruppen und -reihen, Hecken und Gebu-
sche, Altwasser und stehende Kleinge-
wasser, naturnahe Flieligewasser, Horst-
baume, hohlenreiche Einzelbaume sowie
stehendes und liegendes Totholz.

dem SPA sind direkte Flacheninanspruch-
nahmen im Gebiet nicht zu erwarten.

Nr. 11: Das EU-VSG grenzt direkt stiddstlich
an die Fokusflache an. Erhebliche Beein-
trachtigungen der Erhaltungsziele durch
Larm, Licht und Luftschadstoffe kénnen
durch M3 und M4 vermieden werden. In den
weiteren Planungsstufen ist das zu prifen.
Aufgrund der Bundesstrale zwischen der
Fokusflache und dem SPA sind direkte Fla-
cheninanspruchnahmen im Gebiet nicht zu
erwarten.

Eine Zerschneidungswirkung geht von den
Fokusflachen und geplanten Infrastruktur-
malnahmen nicht aus.
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3.9 SPA ,,Spreewald und Lieberoser Endmorane*

SPA ,Spreewald und Lieberoser Endmorane*

Beschreibung des Schutzgebietes?

EU-Gebietsnummer

4151-421

Bestéatigung durch EU
(Listungszeitpunkt)

06/2004

Standard-Datenbogen (SDB)

Erstellung 03/2004, Aktualisiert 05/2015

Erhaltungszielverordnung

Brandenburgisches Ausflihrungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausfiihrungsge-
setz — BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBI.I/13, [Nr. 3],
S., ber. GVBL.I/13 [Nr. 21]), Anlage 1 zu § 15

Managementplan (MaP)

Managementplan fur das Gebiet ,Lieberoser Endmorane und
Staakower Lauche®, Teilgebiet ,Staakower Heide“ als Teil des
SPA ,Spreewald und Lieberoser Endmorane®, Stifung Natur
Schutz Fonds Brandenburg, Mai 2012

Flachengrolie

80.216 ha

Kurzbeschreibung

Heterogenes Gebiet mit Niederungswaldern und Griinlandge-
sellschaften mit fein verasteltem FlieRgewassernetz (Spree-
wald) und grof¥flachige, ehemalige Truppentbungsplatze (Lie-
beroser Endmorane, Reicherskreuzer Heide).

Naturschutzfachliche Bedeu-
tung

Bedeutender Lebensraum fir Brut- und Zugvogel,
insbesondere globale Bedeutung als Brutgebiet des Seeadlers
& Rastgebiet der Schnatterente und Waldsaatgans, Europa-
bzw. EU-weite Bedeutung als Brutgebiet fir Tupfelralle,
Weildstorch, Mittelspecht. Die einzigartige Natur- und
Kulturlandschaft des Spreewaldes ist als Biospharenreservat
anerkannt. Grof¥flachige Konversionsflache, Fischteichgebiete

Fokusflachen deren UR, das
FFH-Gebiet schneidet

¢ Industrie- und Gewerbepark "Green Areal Lausitz"
(GRAL) bei Janschwalde (Nr. 3)

¢ Industrie- und Gewerbegebiet "Am Spreewalddreieck”
bei Libbenau/Spreewald (Nr. 6)

2 Das anzuwendende Urteil des EuGH vom 12.09.2024, Az.: C-66/23 zur Ausweisung und Management-
planung von Natura 2000-Gebieten wirkt sich auf die Vertraglichkeitsprifung von Vogelschutzgebieten
(VSG) aus, da eine Beschrankung des Artenspekirums auf die Vogelarten nach den Anlagen zu § 15

BbgNatSchAG nicht richtlinienkonform ist.
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SPA ,Spreewald und Lieberoser Endmorane*

Erheblichkeitsabschatzung

Erhaltungsziele

Quelle: Anlage 1 zu § 15 BbgNatSchAG

Auswirkungen des Vorhabens

Grun: Es sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten.
Gelb: Es sind Beeintrachtigung zu erwarten.
Rot: erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht auszuschlieRen.

Erhaltung und Wiederherstellung der ein-
zigartigen Landschaft des Spreewaldes,
der angrenzenden Teich- und Niederungs-
gebiete, des ehemaligen Truppenlbungs-
platzes auf der Lieberoser Endmorane so-
wie der Gro3 Schauener Seenkette als Le-
bensraum (Brut-, Mauser-, Ruhe-, Rast-,
Uberwinterungs- und Nahrungsgebiet) der
oben genannten Vogelarten

(Arten des Anhangs | der Richtlinie
2009/147/EG: Blaukehlchen, Brachpieper,
Bruchwasserlaufer, Doppelschnepfe, Eisvo-
gel, Fischadler, Flussseeschwalbe, Goldre-
genpfeifer, Grauspecht, Heidelerche,
Kampflaufer, Kleines Sumpfhuhn, Korn-
weihe, Kranich, Merlin, Mittelspecht, Moor-
ente, Neuntdter, Ortolan, Raufu3kauz,
Rohrdommel, Rohrweihe, Rothalsgans,
Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht,
Schwarzstorch, Seeadler, Silberreiher,
Singschwan, Sperbergrasmiicke, Sper-
lingskauz, Sumpfohreule, Trauersee-
schwalbe, Tupfelsumpfhuhn, Uhu, Wachtel-
kénig, Wanderfalke, Weildstorch, WeilRwan-
gengans, Wespenbussard, Ziegenmelker,
Zwergrohrdommel, Zwerggans,
Zwergmowe, Zwergsager, Zwergschwan

RegelmaRig vorkommende Zugvogelarten,
die nicht in Anhang | der Richtlinie
2009/147/EG aufgefuhrt sind: Alpenstrand-
laufer, Bekassine, Blassgans, Blasshuhn,
Brandgans, Dunkelwasserlaufer, Flussre-
genpfeifer, Flussuferlaufer, Gansesager,
Graugans, Graureiher, Gro3er Brachvogel,
Griinschenkel, Haubentaucher, Kiebitz,
Knakente, Kolbenente, Krickente, Kurz-
schnabelgans, Lachméwe, Loffelente, Pfeif-
ente, Reiherente, Rothalstaucher, Rot-
schenkel, Schellente, Schnatterente,
Spieliente, Stockente, Tafelente,

Das SPA liegt ca. 550 m westlich/nérdlich
der Fokusflache Nr. 3 und ca. 650 m nord-
Ostlich der Fokusflache Nr. 6.

Direkte Flacheninanspruchnahme ist
ausgeschlossen.

Es liegen keine Nachweise von Végeln im 1
km-Puffer der Fokusflachen Nr. 3 und Nr. 6
vor.

Erhebliche Beeintrachtigungen durch
Emissionen (Larm, Licht, Luftschadstoffe)
sind aufgrund der Entfernung > 500 m nicht
zu erwarten. Aufgrund der GroRRe der
Fokusflache ist eine Ansiedlung
luftschadstoffemittierender Anlagen auf den
sudostlichen Flachen maéglich, so dass
auch aufgrund der Hauptwindrichtung nach
Nordost erhebliche Beeintrachtigungen
vermieden werden kénnen (M3). In den
weiteren Planungsstufen ist das zu prufen.
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SPA ,Spreewald und Lieberoser Endmorane*

Tundrasaatgans, Uferschnepfe, Waldsaat-
gans, Waldwasserlaufer, Zwergtaucher)

insbesondere

- der durch ein Mosaik von Wald, Geb-
schen, Baumreihen, feuchten Wiesenfla-
chen und einem dichten Netz von Fliel3ge-
wassern gepragten Landschaft des Spree-
waldes,

- von strukturreichen FlieRgewassern mit
ausgepragter Gewasserdynamik, mit Maan-
der- und Kolkbildungen, Uferabbriichen,
Steilwandbildungen, Altarmen, Sand- und
Kiesbanken,

Direkte Flacheninanspruchnahme ist
ausgeschlossen. Indirekte Wirkungen sind
durch Veranderung abiotischer Faktoren
sind aufgrund der Entfernung ebenfalls
nicht zu erwarten.

- von strukturreichen, stehenden Gewas-
sern und Gewasserufern einschliel3lich der
durch Menschenhand entstandenen Teich-
gebiete mit naturnaher Wasserstandsdyna-
mik, mit Schwimmblattgesellschaften, Sub-
mersvegetation und ganzjahrig Uberfluteter
bzw. Uberschwemmter, ausgedehnter Ver-
landungs- und Rohrichtvegetation und
Flachwasserzonen,

- eines fUr Niedermoore und Auen typi-
schen Wasserhaushaltes im gesamten Nie-
derungsbereich von Spree und Malxe so-
wie im Bereich der Grol3 Schauener Seen-
kette mit winterlich und ganzjahrig Gberflu-
teten Flachen und ganzjahrig hohen Grund-
wasserstanden sowie mit winterlich tUberflu-
teten, im spaten Frahjahr blankenreichen,
extensiv genutzten Griinlandflachen
(Feucht- und Nasswiesen), Seggenrieden
und Staudensaumen in enger raumlicher
Verzahnung mit Brach- und Réhrichtfla-
chen,

Direkte Flacheninanspruchnahme ist
ausgeschlossen. Indirekte Wirkungen sind
durch Veranderung abiotischer Faktoren
sind aufgrund der Entfernung ebenfalls
nicht zu erwarten.

- von groR¥flachigen Bruchwaldern, Mooren,
Sumpfen, Torfstichen und Kleingewassern
mit Wasserstandsdynamik,

Direkte Flacheninanspruchnahme ist
ausgeschlossen.

- von storungsarmen Schlaf- und Vorsam-
melplatzen,

Erhebliche Beeintrachtigungen durch
Emissionen (Larm, Licht, Bewegung) sind
aufgrund der Entfernung > 500 m nicht zu
erwarten.
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SPA ,Spreewald und Lieberoser Endmorane*

- von Gewassern mit Flachwasserberei-
chen und Sichtschutz bietender Ufervege-
tation, insbesondere im Polder Kockrows-
berg,

Direkte Flacheninanspruchnahme ist
ausgeschlossen.

- des offenen gehdlzarmen Landschaftsch-
arakters der Wiesenbritergebiete in der
Malxeniederung bei Peitz,

Direkte Flacheninanspruchnahme ist
ausgeschlossen.

- eines Mosaiks von vegetationsfreien und -
armen Sandoffenflachen, lickigenSandtro-
ckenrasen Uber Zwergstrauchheiden bis zu
lichten, strukturreichen Vorwaldernbei ei-
nem hohen Anteil offener Flachen und fri-
her Sukzessionsstadien sowie von nahr-
stoffarmen, lichten und halboffenen Kiefern-
waldern und -heiden mit Laubholzanteilen
und reich gegliederten Waldrandern im Be-
reich der Lieberoser Endmorane,

Direkte Flacheninanspruchnahme ist
ausgeschlossen.

- von Altholzbestanden, alten Einzelbau-
men, Uberhéltern und somit eines reichen
Angebotes an Baumen mit Héhlen, Rissen,
Spalten, Teilkronenbrichen, rauer Stamm-
oberflache und hohen Vorraten an stehen-
dem und liegendem Totholz, vor allem in
Eichen- und Buchenwaldern sowie Misch-
bestanden,

Direkte Flacheninanspruchnahme ist
ausgeschlossen.

- von strukturierten Waldrandern mit Ei-
chenanteil an mineralischen Ackerstandor-
ten,

Direkte Flacheninanspruchnahme
ausgeschlossen.

- einer strukturreichen Agrarlandschaft mit

einem hohen Anteil an Begleitbiotopen wie
Hecken, Baumreihen, Einzelgehdlzen, Bra-
chen, Randstreifen und Trockenrasen,

Direkte Flacheninanspruchnahme
ausgeschlossen.

sowie die Erhaltung und Wiederherstellung
einer artenreichen Fauna von Wirbellosen,
insbesondere GroRinsekten, Amphibien
und weiteren Kleintieren als Nahrungsan-
gebot.

Erhebliche Beeintrachtigungen durch
Emissionen (Larm, Licht, Erschitterungen)
sind aufgrund der Entfernung > 500 m nicht
zu erwarten. Erhebliche Emissionen durch
Luftschadstoffe werden durch eine gezielte
Anordnung der Anlagen mit
Abstandsvergroferung vermieden.
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3.10 SPA ,Teiche und Walder um Miickenhain*
SPA ,Teiche und Walder um Mickenhain®

Beschreibung des Schutzgebietes?

4655-451
11/2006

EU-Gebietsnummer

Bestéatigung durch EU
(Listungszeitpunkt)

Standard-Datenbogen
(SDB)

Erstellung 10/2006, Aktualisierung 05/2015

Erhaltungszielverordnung
(GrSVO)

Verordnung des Regierungsprasidiums Dresden zur Bestimmung
des Europaischen Vogelschutzgebietes ,Teiche und Walder um
Muckenhain“ vom 19. Oktober 2006 (SachsABI. SDr. S. S 241)

Managementplan (MaP) -

Flachengrolie

655 ha

Teilflachen

keine

Kurzbeschreibung

Wald- und Teichgebiet mit Teichgruppen mit Schwimmblatt- und

Verlandungsvegetation, ehemaligen Tongruben und Torfstichen,
Schwingrasen-Zwischenmoor, Birken-Moorwald sowie Nadelholz-
forsten, im Siiden Acker und Griinland

Naturschutzfachliche Be-

Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten naturnaher Teichgebiete
deutung

sowie der Walder und Waldrander, v. a. in Randlage zur
Agrarlandschaft, ehemalige Tongruben und Torfstiche,
jahrhundertelange Teichwirtschaft, enger Wechsel holozaner,
pleistozaner und tertidrer Ablagerungen

Fokusflachen deren UR,

. . e Industrie- und Gewerbegebiet "Am Guterbahnhof" bei
das FFH-Gebiet schneidet

Horka (Nr. 8)

Erheblichkeitsabschatzung

Erhaltungsziele

Quelle: GrSVO

Auswirkungen des Vorhabens

Grin: Es sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten.
Gelb: Es sind Beeintrachtigung zu erwarten.
Rot: erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht auszuschlieBen.

1. Im Vogelschutzgebiet , Teiche und Wal-
der um Mickenhain“ kommen folgende
Brutvogelarten nach Anhang | der Europai-

Das SPA liegt ca. 440 m sudlich der Fokus-
flache Nr. 8. Zwischen dem Gebiet und der
Fokusflache verlauft zudem eine Bahnlinie.

schen Vogelschutzrichtlinie und der Kate-
gorien 1 und 2 der ,Roten Liste Wirbeltiere®
des Freistaates Sachsen (Stand 1999) vor:

Innerhalb des 500 m-Puffers um die Fokus-
flache liegen Nachweise der Arten

3 Das anzuwendende Urteil des EuGH vom 12.09.2024, Az.: C-66/23 zur Ausweisung und Management-
planung von Natura 2000-Gebieten wirkt sich auf die Vertraglichkeitsprifung von Vogelschutzgebieten
(VSG) aus, da eine Beschrankung des Artenspekirums auf die Vogelarten nach den Anlagen zu § 15
BbgNatSchAG nicht richtlinienkonform ist.
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SPA ,Teiche und Walder um Miickenhain®

Baumfalke (Falco subbuteo), Eisvogel (Al-
cedo atthis), Heidelerche (Lullula arborea),
Kiebitz (Vanellus vanellus), Kndkente (Anas
querquedula), Kranich (Grus grus), Loffel-
ente (Anas clypeata), Neuntdter (Lanius
collurio), Ortolan (Emberiza hortulana),
Rohrdommel (Botaurus stellaris), Rohr-
weihe (Circus aeruginosus), Rotmilan (Mil-
vus milvus), Schwarzmilan (Milvus mig-
rans), Schwarzspecht (Dryocopus martius),
Seeadler (Haliaetus albicilla), Sperbergras-
miucke (Sylvia nisoria), Wachtelkdnig (Crex
crex), Weilsstorch (Ciconia ciconia), Wen-
dehals (Jynx torquilla), und Zwergdommel
(Ixobrychus minutus).

2. Das Gebiet ist fr einen reprasentativen
Mindestbestand der folgenden Brutvogelar-
ten im Freistaat Sachsen besonders be-
deutsam: Baumfalke, Eisvogel, Heideler-
che, Kiebitz, Knakente, Léffelente, Neunto-
ter, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzspecht,
und Zwergdommel.

Braunkehlchen (Brutverdacht) und Kiebitz
(Brutnachweis) vor.

Ein Brutnachweis des Kiebitzes liegt zudem
direkt auf der Fokusflache vor. Erhebliche
Beeintrachtigungen kénnen durch eine
Bauzeitenregelung M6 vermieden werden.

Direkte Flacheninanspruchnahme ist aus-
geschlossen. Erhebliche Beeintrachtigun-
gen durch Emissionen (Larm, Licht, Luft-
schadstoffe) kdnnen durch M3 verhindert
werden. In den weiteren Planungsstufen ist
das zu prifen.

3. Ziel in dem Wald- und Teichgebiet der
Biehainer Tertiartonplatte mit reich struktu-
rierten Teichgruppen mit Schwimmblatt-
und Verlandungsvegetation, ehemaligen
Tongruben und Torfstichen mit oligo- bis
mesotrophen Standgewassern, Schwingra-
sen-Zwischenmoor und Birken-Moorwald
sowie in dem im Sudwesten anschlie3en-
den Wald- und Agrargebiet der Mickenhai-
ner Terrassenplatte mit ausgepragten
Waldsaumen und zahlreichen Landschafts-
elementen ist es, einen gunstigen Erhal-
tungszustand der genannten Vogelarten
und damit eine ausreichende Vielfalt, Aus-
stattung und FlachengréRRe ihrer Lebens-
raume und Lebensstéatten innerhalb des
Gebietes zu gewahrleisten oder diesen wie-
derherzustellen, wobei bestehende funktio-
nale Zusammengehdrigkeiten zu bertck-
sichtigen sind. Lebensraume und Lebens-
statten der genannten Vogelarten im Gebiet
sind insbesondere die Fischteiche mit den
Verlandungszonen und Brutinseln, die

Direkte Flacheninanspruchnahme ist aus-
geschlossen. Erhebliche Beeintrachtigun-
gen durch Emissionen (Larm, Licht, Luft-
schadstoffe) kbnnen durch M3 verhindert
werden. In den weiteren Planungsstufen ist
das zu prufen.

Eine Zerschneidungswirkung geht von den
Fokusflachen und geplanten Infrastruktur-
malnahmen nicht aus.
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SPA ,Teiche und Walder um Mickenhain®
ehemaligen mit Wasser geflllten Tongru-
ben, die Torfstiche und Moorgebiete, natur-
nahe FlieRgewasserabschnitte, kleine Ent-
wasserungsgraben, naturnahe Walder, ins-
besondere Moor-, Bruch- und Feuchtwal-
der, offene Bereiche im Wald, Auewald-
reste, Ufergehdlze, Baumgruppen, Baum-
reihen, Einzelbaume, Horstbaume, Eichen
mit Stammhdhlen und andere hdhlenreiche
Einzelbdume, stehendes und liegendes
Totholz, Feldgeholze, Hecken, Staudenflu-
ren, Dauergriinland, Ackerflachen, Brachen
und Saumstrukturen.
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4 Zusammenfassung

Die Ergebnisse der durchgeflihrten Natura 2000-Erheblichkeitseinschatzung sind fiir jedes
Gebiet der nachfolgenden Tabelle 3 zu entnehmen.

Auf der Grundlage der verfligbaren Daten und unter Berucksichtigung der moglichen Opti-
mierung des Vorhabens und der Umsetzung von Vermeidungs- und oder Schadensbegren-
zungsmalnahmen ist auf dieser Planungsebene ein Risiko flr das Auftreten von
erheblichen Beeintrachtigungen fir alle FFH- und EU-VSG/SPA nicht zu erkennen.

Die Tabelle 3 enthalt die Einschatzung potenzieller Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete
bezogen auf die einzelnen Fokusflachen soweit diese auf dieser Planungsstufe erkennbar
waren. Die Einschatzung ist in den weiteren Planungsstufen zu tberprifen.

Tabelle 3: Ergebnisse der Natura 2000-Erheblichkeitseinschatzung
Art der erforderlich Biji‘zrr:ii::i
Natura 2000-Gebiet Fokusflache Schadensbegren-
gung zu
zungsmafnahmen .
erwarten
. , - Nr. 10 M3, M4 nein
FFH-Gebiet ,Neilkegebiet Nr 11 M3, M4 i

FFH-Gebiet ,Neille-Nebenflisse
bei Guben® (friiher ,Oder-Neilke Nr. 4 - nein
Ergénzung")

FFH-Gebiet ,Spreetal und

Heiden zwischen Uhyst und Nr. 1 M3 nein
Spremberg"
FFH-Gebiet ,Teiche und
Feuchtgebiete nordostlich Nr. 8 - nein
Kodersdorf",
FFH-Gebiet ,Walder und .
Feuchtgebiete bei WeiRkeiRel" Nr. 9 M3 nein
FFH-Gebiet “PlieRnitzgebiet” Nr. 11 - nein
FFH-Gebiet ,Weilter Schops bei .
Hahnichen" Nr. 7 i nein
g " Nr. 10 M3, M4 nein
SPA "Neiftetal Nr. 11 M3, M4 nein
SPA ,Spreewald und Lieberoser Nr. 3 - nein
Endmorane" Nr. 6 - nein
SF.’.A ,,Telche und Walder um Nr. 8 M3 nein
Muckenhain"

* Nein: Auf der Ebene der SUP kann festgestellt werden, dass eine erhebliche Beeintrachtigung nicht zu
erwarten ist, wenn die verfugbaren VermeidungsmalRnahmen und Schadensbegrenzungsmallnahmen in
nachfolgenden Verfahren detailliert geplant und umgesetzt werden, um die Auswirkungen auf eine
Unerheblichkeit zu begrenzen. In den weiteren Planungsstufen ist das zu prifen und nachzuweisen.
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schaftlicher Bedeutung ,NeilRegebiet* vom 27. Januar 2011 (SachsABI. SDr. S. S911)
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ordnung - 24. ErhZV)

Managementplan fur die FFH-Gebiete ,Oder-Neilke“ Teilgebiet Neille, ,Hispe®,
.Zerna“, NeilReaue®, ,Oder-Neille Erganzung” Teilgebiet Std (DE 3553-308), Stiftung
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Verordnung der Landesdirektion Dresden zur Bestimmung des Gebietes von gemein-
schaftlicher Bedeutung ,Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg“ vom
14. Januar 2011 (SéchsABI. SDr. S. S 650)

Managementplan fur das SCI 099 Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Sprem-
berg (DE 4452-301) Ing.- und Planungsbiro LANGE GbR, Planungsgruppe Land-
schaft und Umwelt, 18.10.2010

Verordnung der Landesdirektion Dresden zur Bestimmung des Gebietes von gemein-
schaftlicher Bedeutung ,Teiche und Feuchtgebiete norddstlich Kodersdorf vom 17.
Januar 2011 (SachsABI. SDr. S. S 681)

Managementplan flr das pSCI 110 ,Teiche und Feuchtgebiete nordéstlich Koders-
dorf*, AbschluRbericht, Biichner & Scholz, Marz 2005

Verordnung der Landesdirektion Dresden zur Bestimmung des Gebietes von gemein-
schaftlicher Bedeutung ,Walder und Feuchtgebiete bei Weiltkeilkel“ vom 14. Januar
2011 (SachsABI. SDr. S. S 644)

Managementplan fur das SCI 96 ,Walder und Feuchtgebiete bei Weilikeilzel“, Ab-
schlussbericht, BUCHNER & SCHOLZ, November 2006

Verordnung der Landesdirektion Dresden zur Bestimmung des Gebietes von gemein-
schaftlicher Bedeutung ,PlieRnitzgebiet* vom 17. Januar 2011 (SachsABI. SDr. S. S
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schlussbericht, herbstreit Landschaftsarchitekten, Stand: April 2006
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Verordnung der Landesdirektion Dresden zur Bestimmung des Gebietes von gemein-
schaftlicher Bedeutung ,WeilRer Schops bei Hahnichen® vom 17. Januar 2011
(SachsABI. SDr. S. S 663)

Managementplan fir das SCI 104 ,WeilRer Schdps bei Hahnichen* Abschlussbericht,
Blchner & Scholz, Oktober 2007

Verordnung des Regierungsprasidiums Dresden zur Bestimmung des Europaischen
Vogelschutzgebietes ,Neilketal* vom 19. Oktober 2006 (SachsABI. SDr. S. S 229)

Managementplan fir das Gebiet ,Lieberoser Endmorane und Staakower Lauche®,
Teilgebiet ,Staakower Heide" als Teil des SPA ,Spreewald und Lieberoser Endmo-
rane“, Stifung Natur Schutz Fonds Brandenburg, Mai 2012

Verordnung des Regierungsprasidiums Dresden zur Bestimmung des Europaischen
Vogelschutzgebietes ,Teiche und Walder um Muickenhain“ vom 19. Oktober 2006
(SachsABI. SDr. S. S 241)

Richter+Kaup (2023): Erheblichkeitsabschatzung auf Vertraglichkeit mit den Natura-
2000-Gebieten SPA-Gebiet "Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt" sowie "Mus-
kauer und Neustadter Heide", Vorhaben: ,Industrie- und Gewerbegebiet Teicha", Pla-
nungsbiro Richter+Kaup, 08.05.2023

Richter+Kaup (2023a): Erheblichkeitsabschatzung auf Vertraglichkeit mit den Natura-
2000-Gebieten - FFH-Gebiete "Raklitza und Teiche bei Rietschen", ,Wei-Rer Schops
bei Hahnichen®, ,Niederspreer Teichgebiet und Kleine Heide Hahnichen“ und ,Trup-
pendbungsplatz Oberlausitz®, Planungsblro Richter+Kaup, 08.05.2023

12.10.2025

Natura 2000-Erheblichkeitseinschdtzung - 47/47 -



	1 Vorbemerkung
	1.1 Anlass und Aufgabenstellung
	1.2 Methodische Grundlagen und Prüfmaßstab
	1.3 Datengrundlagen
	1.4 Planinhalte und Wirkfaktoren
	1.5 Schadensbegrenzungsmaßnahmen

	2 Gebietskulisse Natura 2000
	2.1 Ermittlung der möglicherweise betroffenen Natura 2000-Gebiete
	2.2 Kumulative Auswirkungen

	3 Natura 2000-Erheblichkeitsabschätzung
	3.1 FFH-Gebiet „Neißegebiet”
	3.2 FFH-Gebiet „Neiße-Nebenflüsse bei Guben”
	3.3 FFH-Gebiet „Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg”
	3.4 FFH-Gebiet „Teiche und Feuchtgebiete nordöstlich Kodersdorf”
	3.5 FFH-Gebiet „Wälder und Feuchtgebiete bei Weißkeißel“
	3.6 FFH-Gebiet „Pließnitzgebiet”
	3.7 FFH-Gebiet „Weißer Schöps bei Hähnichen”
	3.8 SPA „Neißetal“
	3.9 SPA „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“
	3.10 SPA „Teiche und Wälder um Mückenhain“

	4 Zusammenfassung
	5 Quellenverzeichnis

